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E D I T O R I A L

Liebe Leserin, lieber Leser,
noch immer sind wir von einer Gesellschaft der Viel-
falt entfernt, die nicht zwischen „Normalsein“ und
„Anderssein“ unterscheidet. Seit 26. März 2009 ist das
„Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen“, die UN-Behindertenrechtskonven-
tion, für Deutschland rechtsverbindlich. Wie steht es
mit der Umsetzung? Unter dem Thema „Behinderun-
gen und Verhinderungen - auf dem Weg zu einer
inklusiven Gesellschaft“ ziehen wir in dieser Ausgabe
der Bayerischen Sozialnachrichten eine Zwischen-
bilanz. Dr. Bernd Schulte, Experte für ausländisches
und internationales Sozialrecht, beschreibt Handlungs-
bedarf und Herausforderungen für die deutsche Poli-
tik. Irmgard Badura, Behindertenbeauftragte der Bay-
erischen Staatsregierung, wünscht sich deutliche Im-
pulse von Staatsregierung und Landtag für mehr Teil-
habe in Bayern.

Damit ist der „rote Faden“ ausgelegt: Hans Horn stellt
im „Zwischenruf“ die Frage, was geschehen müsse, um
in Bayern zu einem inklusiven Arbeitsmarkt zu kom-
men. „Panorama“ berichtet über eine Studie der
Bertelsmann Stiftung, der zufolge Bayern bei den Plät-
zen für Kinder mit Behinderung in Grundschulen und
Kindertageseinrichtungen Schlusslicht sei. Und die Mit-
gliedsorganisationen der LAG Ö/F  konstatieren, dass
Empfängerinnen und Empfänger von Hartz IV entgegen
der politisch verbreiteten Meinung wenig vom Rück-
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gang der Arbeitslosigkeit profitieren. Nur eine öffent-
lich geförderte Beschäftigung eröffne Menschen mit
Vermittlungshemmnissen eine Chance auf Integration und
soziale Teilhabe - man könnte auch sagen: Inklusion.

Inklusion: Es gibt gute und hoffnungsvolle Ansätze
ebenso wie Defizite bei der Umsetzung. Wie stellt
Irmgard Badura fest? „Inklusion bedeutet, dass sich
Strukturen am Bedarf der Menschen mit Behinderung
orientieren. ...Der Blick auf den eigenen Bereich, die
Verteidigung der eigenen finanziellen Ressourcen steht
noch zu sehr im Vordergrund.“ Dem ist nicht hinzuzu-
fügen.

Ihr

Friedemann Götzger

Fotohinweis: Die Fotos auf der Titelseite, Seite 7 und 10 entstanden im Rahmen der
Ausstellung „ganz normal besonders“ des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes,
Bezirksverband Unterfranken.
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Das Übereinkommen der Vereinten Nationen
vom 13. Dezember 2006 über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen
(UN-Behindertenrechtskonvention - BRK)

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13.
Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (UN-BRK) ist am 3. Mai 2008 nach
der zwanzigsten Ratifikation in Kraft getreten. Das
diese Konvention ergänzende Fakultativprotokoll ist
ein eigenständiger völkerrechtlicher Vertrag, der die
Kompetenzen des Ausschusses für Menschen mit Be-
hinderungen nach Artikel 34 des Übereinkommens um
zum einen das Verfahren der Individualbeschwerde und
zum anderen um das sog. Untersuchungsverfahren er-
gänzt; beide Verfahren zielen darauf ab, die Umset-
zung und Überwachung des Übereinkommens zu stär-
ken.

Deutschland hat das in New York am 30. März 2007

unterzeichnete Übereinkommen und sein Fakultativ-
protokoll durch das Gesetz zu dem Übereinkommen
der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie
zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006
zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 21.
Dezember 2008 ratifiziert. In Art. 1 des Ratifizierungs-
gesetzes wird die Zustimmung zu dem Übereinkom-
men ausgesprochen, das in einer nicht-amtlichen (da
Deutsch keine Amtssprache der Vereinten Nationen
ist), aber mit den anderen deutschsprachigen Ländern
Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimm-
ten deutschen Übersetzung veröffentlicht worden ist.
Das Übereinkommen ist für Deutschland seit dem 26.
März 2009 und für die Europäische Union, die dem
Übereinkommen gleichfalls beigetreten ist, seit dem
22. Januar 2011 rechtsverbindlich.

Menschen mit Behinderungen i. S. des Übereinkom-
mens sind Menschen, die langfristige körperliche, see-
lische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben,
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welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Bar-
rieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtig-
ten Teilhabe an der Gesellschaft hindern.

Behinderung resultiert demzufolge aus der Wechsel-
wirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen
und einstellungs- bzw. umweltbedingten Barrieren, die
solche Teilhabe unmöglich macht. Dies bedeutet
zugleich, dass Behinderung nicht als fest definiertes
Konzept zu verstehen ist, sondern von demographi-
schen, ökonomischen, gesellschaftlichen u. a. Entwick-
lungen abhängt und dementsprechend als ein dynami-
sches Konzept zu betrachten ist, das hinreichend of-
fen sein muss, um die Erfahrungen und Erkenntnisse
aus künftigen gesellschaftlichen Lern- und Sensibili-
sierungsprozessen zu berücksichtigen.

Im Behindertenbericht 2009 der Bundesregierung
heißt es, dass im Berichtszeitraum 2005 bis 2009 neue
nationale und internationale Regelungen zur angestreb-
ten Verwirklichung der vollen Teilhabe behinderter
Menschen beigetragen hätten. Neben dem Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das in Umset-
zung von EU-Recht, nämlich insbesondere der Richt-
linie 2000/78/EG, dafür sorgen soll, dass Menschen
mit Behinderungen ihr Leben ohne Benachteiligun-
gen gestalten können, wird diesbezüglich insbesondere
auf das UN-Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen hingewiesen, welches
weltweite Standards für ein menschliches und würde-
volles Dasein von Menschen mit Behinderungen set-
ze. Zugleich wird betont, dass dieses Übereinkommen
auch für Deutschland neue Impulse dafür gibt, die
Teilhabe behinderter Menschen zu stärken und wei-
ter zu entwickeln. Nach Auffassung der Bundesre-
gierung findet der Paradigmenwechsel, der in der
Behindertenpolitik in Deutschland mit dem Sozial-
gesetzbuch – Neuntes Buch (SGB IX) – Rehabilita-
tion und Teilhabe behinderter Menschen und mit dem
Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) eingeleitet
worden ist, in dem UN-Übereinkommen eine Ent-
sprechung auf internationaler Ebene.

Die Bundesregierung stellt schließlich in Überein-
stimmung mit der ständigen Vertragskommission der
Länder fest, dass die innerstaatliche Rechtslage den
Anforderungen des Übereinkommens entspreche, doch
wird zugleich betont, dass die Konvention in Zukunft
ein wichtiges Referenzdokument sein werde, auf des-
sen Grundlage neue Entwicklungen in der Behin-
dertenpolitik angestoßen und beurteilt würden. Instru-
ment zur Umsetzung der Forderung des Übereinkom-
mens, Behinderung als Form der Vielfalt menschli-
chen Lebens wahrzunehmen und behinderten Men-
schen eine selbstbestimmte und diskriminierungsfreie
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen,
ist ein nationaler Aktionsplan zur Umsetzung des Über-
einkommens.

Die rechtlichen Vorgaben
der Konvention

Der sachliche Anwendungsbereich der Konvention
erfasst das gesamte Spektrum bürgerlicher und politi-
scher sowie wirtschaftlicher, sozialer und kultureller
Rechte.

Für Menschen mit geistiger Behinderung und/oder
seelischer Erkrankung oder psychischer Beeinträchti-
gung wird unterstrichen, dass sie gleichberechtigt
rechtsfähig in allen Lebensbereichen sind und An-
spruch haben auf die Unterstützung, die sie zur Wahr-
nehmung ihrer Rechtsfähigkeit benötigen. Zugleich ist
durch entsprechende Schutzvorkehrungen sicherzustel-
len, dass ein Missbrauch ihrer besonderen Lebens-
situation ausgeschlossen wird (Artikel 12).

Auch ist den Angehörigen dieses Personenkreises der
Zugang zur Justiz und damit „zum Recht“ zu erleichtern.
Die dort tätigen Personen sollen durch geeignete Fort-
bildungsmaßnahmen in die Lage versetzt werden, mit
behinderten Menschen zu kommunizieren (Artikel 13).

Freiheitsentziehende Maßnahmen sind nur zulässig
im Einklang mit dem allgemeinen Gesetz; das Vorlie-
gen einer Behinderung allein rechtfertigt in keinem
Fall eine Freiheitsentziehung (Artikel 14).

Auch Behinderte dürfen ihren Wohnsitz frei wählen
und entscheiden, wo und mit wem sie leben wollen;
sie dürfen insbesondere nicht verpflichtet werden, in
besonderen Wohnformen – etwa in Heimen – zu leben
(Artikel 19).

Der Schutz der Privatsphäre verlangt, dass personen-
bezogene Informationen und Daten vertraulich behan-
delt werden (Artikel 22).

Auch behinderte Menschen dürfen eine Ehe einge-
hen, eine Familie gründen, selbst über die Anzahl ih-
rer Kinder entscheiden u. Ä. (Artikel 23).

Menschen mit Behinderungen dürfen nicht auf Grund
ihrer Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem
ausgeschlossen werden. Die Eltern eines geistig be-
hinderten Kindes können deshalb darauf bestehen, dass
ihr Kind eine allgemeine Schule besuchen darf (Arti-
kel 24).

Auch die Rechte auf Gesundheit (Artikel 25), Habi-
litation und Rehabilitation (Artikel 26), Arbeit und Be-
schäftigung (Artikel 27), einen angemessenen Lebens-
standard und sozialen Schutz (Artikel 28) werden ga-
rantiert.

Gleiches gilt für die Teilhabe am politischen öffent-
lichen Leben sowie das aktive und passive Wahlrecht,
ggf. auch durch eine Person der Wahl des Behinder-
ten, falls dieser selbst nicht an der Wahl teilnehmen
kann (Artikel 29).

2
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Nach Art. 35 UN-BRK sind die Vertragsstaaten ver-
pflichtet, dem Ausschuss für die Rechte von Menschen
mit Behinderungen (Art. 34 UN-BRK) über den Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen innerhalb von
zwei Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens
einen umfassenden Bericht über die Maßnahmen vor-
zulegen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen
aus dem Übereinkommen getroffen haben, sowie über
die dabei erzielten Fortschritte.

Im Anschluss daran müssen die Vertragsstaaten
mindestens alle vier Jahre jeweils auf Anforderung des
Ausschusses Folgeberichte vorlegen (Art. 36 UN-
BRK). Der Ausschuss prüft diese Berichte, kann sie
mit ihm geeignet erscheinenden Vorschlägen und all-
gemeinen Empfehlungen versehen und diese dem
Vertragsstaat zuleiten.

Der Handlungsbedarf und
seine Herausforderungen
für die deutsche Politik

Die Bundesregierung hat im August 2011 den Ersten
Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland zur
UN-Behindertenrechtskonvention vorgelegt. Sie ver-
weist darin auf den Nationalen Aktionsplan, der am
15. Juni 2011 vom Bundeskabinett beschlossen wor-
den ist und der für einen Zeitraum von zehn Jahren
über 200 Maßnahmen auflistet, die sich in der Umset-
zung befinden oder in dem genannten Zeitraum um-
gesetzt werden sollen. Die Bundesregierung weist ein-
leitend darauf hin, dass die Umsetzung der Konventi-
on in Deutschland nicht „bei Null“ beginne, und ver-
weist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die
Aufnahme des Benachteiligungsverbots des Art. 3 Abs.
3 S. 2 GG („Niemand darf wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden.“) in das Grundgesetz im Jahre
1994 und auf den seitdem beschrittenen Weg zur
„Behindertenpolitik des 21. Jahrhunderts in Deutsch-
land,“ bei der es nicht nur um ein gut ausgebautes
Sozialleistungssystem, sondern um die Verwirklichung
von Menschenrechten durch gleichberechtigte Teilhabe
am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und kulturellen Leben, um Chancengleichheit in der
Bildung, um berufliche Integration und um die gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe gehe, allen Bürgerinnen und
Bürgern einen selbstbestimmten Platz in einer barriere-
freien Gesellschaft zu geben und Diskriminierungen
abzubauen.

Der finanzielle Aufwand für Leistungen zur Pflege,
Teilhabe sowie für die berufliche und medizinische
Rehabilitation wird in dem Staatenbericht für das Jahr
2009 auf 44 Mrd. Euro beziffert. Im Einzelnen: 19 Mrd.
Euro für die Leistungen zur Pflege, 11,9 Mrd. Euro

Nettoausgaben für die Eingliederungshilfe nach dem
SGB XII, 3,6 Mrd. Euro für berufliche Rehabilitation
seitens der Bundesagentur für Arbeit und der Deut-
schen Rentenversicherung, 3,6 Mrd. Euro für medizi-
nische Rehabilitation der Deutschen Rentenversiche-
rung, 3,5 Mrd. Euro für Heilbehandlung, medizinische,
berufliche und soziale Rehabilitation der Gesetzlichen
Unfallversicherung sowie 2,6 Mrd. Euro für die medi-
zinische Rehabilitation seitens der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung.

Der Nationale Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention mit seinem Zeit-
horizont von zehn Jahren enthält eine Bestandsaufnah-
me der Behindertenpolitik und fasst darüber hinaus
die Ziele und Maßnahmen der Bundesregierung zur
Umsetzung der UN-BRK zu einer Gesamtstrategie zu-
sammen, deren Ziel „die gelebte Inklusion und Teil-
habe behinderter Menschen“ ist. Der Maßnahmen-
katalog erstreckt sich über zwölf Handlungsfelder -
z.B. Arbeit und Beschäftigung, Bildung und Lebens-
langes Lernen, Freiheit, Schutz und Sicherheit sowie
Frauen und Mobilität -, die Schritt für Schritt umge-
setzt werden sollen, wobei in allen Handlungsfeldern
sieben Querschnittsthemen - Assistenzbedarf, Barriere-
freiheit, Gender Mainstreaming, Gleichstellung, Mig-
ration, Selbstbestimmt Leben und Vielfalt von Behin-
derung - berücksichtigt werden sollen. Die Maßnah-
men sollen den ca. 9,6 Mio. Menschen mit Behinde-
rungen - davon rd. 7,1 Mio. Schwerbehinderten - zu-
gutekommen.

Art. 24 UN-BRK (Bildung) ist diejenige Vorschrift

3
Dr. Bernd Schulte

Bis 31. Mai 2011 wissenschaftlicher Referent
am Max-Planck-Institut für ausländisches und

internationales Sozialrecht in München
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der Konvention, die bisher sowohl den größten
Umsetzungsbedarf als auch den größten bisherigen
Umsetzungserfolg gehabt hat oder doch zu haben ver-
spricht, bekennt sich doch die Bundesregierung in ih-
rem Staatenbericht über die Umsetzung der Konven-
tion dazu, „dass inklusives Lernen in Deutschland eine
Selbstverständlichkeit wird“ und dass Kindergärten
und –tagesstätten, Schulen, Hochschulen und Einrich-
tungen der Weiterbildung alle Menschen von Anfang
an in ihrer Einzigartigkeit und mit ihren individuellen
Bedürfnissen in den Blick nehmen und fördern sollen.
Wurde im Schuljahr 2009/10 lediglich rund 1/5 der
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in allgemeinen Schulen unterrichtet, so
soll diese (im internationalen Vergleich im Übrigen
sehr niedrige; B. Sch.) Quote weiter ausgebaut wer-
den. Darüber hinaus soll dem Übergang von der Schule
in die Berufs- und Arbeitswelt, der die allgemeinbil-
denden wie auch die berufsbildenden Schulen und
Hochschulen vor besondere Herausforderungen stellt,
ein stärkeres Augenmerk geschenkt werden, als dies
in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.

Die Vorschrift des Art. 24 BRK ist mithin so auszu-
legen, dass sie Kinder mit Behinderung grundsätzlich
den diskriminierungsfreien Zugang zur Regelschul-
bildung gewährleistet und damit zugleich den Aus-
schluss vom Zugang zum gemeinsamen Unterricht mit
Kindern ohne Behinderung verbietet. Der subjektiv-
rechtliche Anspruch von Kindern mit Behinderungen
auf Zugang zum Regelunterricht ist nicht bereits dann
erfüllt, wenn sie am Unterricht teilnehmen können,
sondern sie müssen zugleich in den Stand versetzt
werden - dies verlangt das Postulat der Inklusion! -,
dies in einer Art und Weise tun zu können, die ihrer
behindertenspezifischen Lage Rechnung trägt.

Da der Bund gemäß Art. 32 GG die Pflege der Be-
ziehung zu auswärtigen Staaten wahrnimmt, ist er
grundsätzlich auch für den Abschluss völkerrechtli-
cher Verträge zuständig, auch soweit diese die Zustän-
digkeiten der Länder, wie sie für die Bildung beste-
hen, betreffen. Vor dem Abschluss eines Vertrages, der
die besonderen Verhältnisse eines Landes berührt, ist
das Land allerdings rechtzeitig zu hören (Art. 32 Abs.
2 GG). Nach dem sog. Lindauer Abkommen, einer
rechtlich unverbindlichen Vereinbarung zwischen
Bund und Ländern wird dem Zustimmungsvorbehalt
in derartigen Fragen durch Einbeziehung der sog. Stän-
digen Vertragskommission der Länder Rechnung ge-
tragen. Die Kommission hat im Februar 2007 der Bun-
desregierung gegenüber erklärt, dass die Länder kei-
ne Bedenken gegen die Unterzeichnung der Behin-
dertenrechtskonvention haben. Durch die Zustimmung
der Länder zum BRK-Transformationsgesetz haben die
Länder ihr Einverständnis dazu erklärt, dass die Kon-
vention Bundesrecht wird, soweit der Regelungs-

gegenstand in die Zuständigkeit des Bundesgesetzes
fällt. Was die Schulgesetze der Länder angeht, so sind
diese an die Vorgaben des Übereinkommens anzupas-
sen, soweit sie dem Inhalt der Konvention widerspre-
chen.

Im Zusammenhang mit der Eingliederung („Inklusi-
on“) in das Arbeitsleben sind mit allgemeinem Arbeits-
markt, besonderem (geschützten) Arbeitsmarkt und
einem gleichsam „therapeutischen“ Beschäftigungs-
sektor drei unterschiedliche Handlungsebenen zu un-
terscheiden. Der Ermöglichung der Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen am ersten Arbeitsmarkt dient
eine breite Palette von Instrumenten, die entweder auf
eine abhängige Beschäftigung oder aber die Gründung
einer selbstständigen wirtschaftlichen Existenz gerich-
tet sind. Zugleich gibt es spezifische Schutzelemente,
die den Erhalt bestehender Beschäftigungsverhältnis-
se bezwecken (z. B. Kündigungsschutz). Dabei ist zu
berücksichtigen, dass es zahlreiche Maßnahmen gibt,
die nicht spezifisch auf Menschen mit Behinderung
ausgerichtet sind, gerade ihnen aber besonders helfen
können. Auch ist zu berücksichtigen, dass der Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt eine Phase der beruflichen
Rehabilitation vorgeschaltet sein kann.

Soweit eine „Inklusion“ in den allgemeinen Arbeits-
markt aus individuellen Gründen im konkreten Fall
nicht möglich ist, kommen Maßnahmen zur Förderung
der Beschäftigung auf einem besonderen „geschütz-
ten“ Arbeitsmarkt („sheltered employment“) in Be-
tracht. I. d. R. wird dabei ein bestimmtes Maß an
Förder- und Unterstützungsbedarf einerseits sowie ein
Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeits-
leistung des Behinderten andererseits vorausgesetzt
(wobei auch dieses Erfordernis einen „Mindestmaßes
an Arbeitsleistung“ unter Diskriminierungsgesichts-
punkten im Verhältnis zu weniger leistungsfähigen
Personen diskussionswürdig und -bedürftig ist).

Schließlich mag man „Selbstbestimmungsrechte“ wie
das Wunsch- und Wahlrecht, neue Leistungsformen
wie das Persönliche Budget sowie Antidiskriminie-
rungs- und Nachteilsausgleichsregelungen gleichfalls
zu Instrumenten der Inklusion zählen.

Auch das Rehabilitationsrecht - Gegenstand des Art.
26 UN-BRK (Habilitation und Rehabilitation) - soll
in Bezug auf einen inklusiven Ansatz weiterentwickelt
werden, nicht zuletzt im Hinblick auf das von Art. 27
UN-BRK (Arbeit und Beschäftigung) gewährleistete
„gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf
Arbeit“. In diesem Zusammenhang wird zurecht her-
vorgehoben, dass die Teilhabe am Arbeitsleben bereits
in der Vergangenheit zu den Kernbereichen deutscher
Politik für Menschen mit Behinderungen gehört hat –
durchaus ein „Erfolgskapitel“ auch im internationa-
len Vergleich -, sind doch die Möglichkeit, Arbeit zu
finden und den Arbeitsplatz sowie die Beschäftigungs-
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gesetzen der Länder auch die Soziale Pflegeversiche-
rung (SGB XI) angesprochen. Pflegebedürftige Men-
schen, zu denen viele Menschen mit Behinderungen
zählen, hätten „einen Anspruch auf gute Pflege“.
Zugleich wird eingeräumt, dass der Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff „vielfach als zu eng und verrechnungs-
bezogen“ kritisiert und deshalb derzeit überprüft wird.
Ziel sei „eine bezahlbare, ergebnisorientierte und an
den Bedürfnissen der Menschen orientierte, selbst-
bestimmte Pflege“.

Diese Berücksichtigung der Pflege im Rahmen des
Rechts auf Gesundheit des Art. 25 UN-BRK ist be-
sonders wichtig, weil die ansonsten sehr breit ange-
legte und ins Einzelne gehende Konvention in ihrem
Katalog der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die
Menschen mit Behinderungen schützen und fördern,
die soziale Lage der Pflegebedürftigkeit nicht explizit
ausweist. Diese nicht explizite Berücksichtigung der
Pflegebedürftigkeit ist offenkundig auf den Umstand
zurückzuführen, dass es sich dabei um ein Annex-Ri-
siko zur Krankheit und eine erst in jüngster Zeit und
dies lediglich in einer geringen Zahl von Staaten als
eigenständiges soziales Risiko ausgewiesene Lebens-
lage handelt, die aber inhaltlich von den Regelungen
der Konvention – etwa in Bezug auf den Schutz der
Unversehrtheit der Person (Art. 17), unabhängige Le-
bensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft
(Art. 19), Achtung der Privatsphäre (Art. 22), Achtung
der Wohnung und der Familie (Art. 23), Gesundheit
(Art. 25), Habilitation und Rehabilitation (Art. 26)
sowie angemessener Lebensstandard und sozialer

T H E M A

fähigkeit zu erhalten, wichtige Voraussetzungen für
eine gelungene Teilhabe behinderter Menschen am
Leben in der Gesellschaft. Vorgaben der Arbeitsstätten-
verordnung im Hinblick auf das Arbeitgebern gesetz-
te Schutzziel, Arbeitsstätten für Menschen mit Behin-
derungen barrierefrei einzurichten, Zuschüsse dafür
seitens der Integrationsämter der Länder (§ 102 SGB
IX), sonstige Nachteilsausgleiche (§ 34 SGB IX), das
System von Beschäftigungspflicht und Ausgleichsab-
gabe, Mobilitätshilfen (z. B. Zuschüsse zum Erwerb
eines Kfz), der besondere Kündigungsschutz (§§ 85
ff., SGB IX), das Betriebliche Eingliederungs-
management (§ 84 Abs. 2 SGB IX) u. a. sind Beispie-
le für einschlägige Maßnahmen.

Zu Art. 28 UN-BRK (Angemessener Lebensstandard
und sozialer Schutz) wird im Staatenbericht der Bun-
desregierung auf das breite Spektrum der Leistungen
der Sozialversicherungssysteme sowie der für Men-
schen mit Behinderungen besonders wichtigen Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und der
Sozialhilfe nach dem SGB XII hingewiesen. In die-
sem Zusammenhang wird anerkannt, dass zur Siche-
rung des Lebensstandards im Alter eine Ergänzung der
Gesetzlichen Rentenversicherung durch die betriebli-
che und private Altersvorsorge „unerlässlich“ ist.

Im Zusammenhang mit Art. 25 UN-BRK (Gesund-
heit) und dem dort gewährleisteten „Recht von Men-
schen mit Behinderungen auf das erreichbare Höchst-
maß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund
von Behinderung“ wird neben der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (SGB V) und den Gesundheitsdienst-
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Schutz (Art. 28) - erfasst wird. Das von der Bundesre-
gierung formulierte und propagierte Ziel einer „guten“,
zugleich „bezahlbaren“ und „an den Bedürfnissen der
Menschen orientierten, selbstbestimmten Pflege“ muss
im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention
insbesondere dazu führen, dass der Qualität der Pfle-
ge erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dies ge-
schieht in jüngster Zeit in zunehmendem Maße
insbesondere im Hinblick auf die stationäre Pflege,
während die ambulante und zumal häusliche Pflege
vor allem in der Familie „als (noch!) der größten
Pflegeeinrichtung der Republik“ zu sehr außer Acht
gelassen wird, wenn zwar die Voraussetzungen für die
Pflege etwa durch die Einführung einer Familien-
pflegezeit arbeitsrechtlich und auch sozialleistungs-
rechtlich flankiert werden, bereits eine ausreichende
Anleitung der informellen, zumal familiären Pflege-
personen zu einer qualitativen Pflege und eine ausrei-
chende Kontrolle dieser Tätigkeit jedoch nicht im ge-
botenen Maße stattfinden. Nicht zufällig verpflichtet
Art. 16 UN-BRK (Freiheit von Ausbeutung, Gewalt
und Missbrauch) die Vertragsstaaten dazu, „alle ge-
eigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial-, Bil-
dungs- und sonstigen Maßnahmen (zu treffen), um
Menschen mit Behinderungen sowohl innerhalb als
auch außerhalb der Wohnung vor jeder Form von Aus-
beutung, Gewalt und Missbrauch, einschließlich ihrer
geschlechtsspezifischen Aspekte, zu schützen“ (Ab-
satz 1). Darüber hinaus stellen die Vertragsstaaten si-
cher, dass alle Einrichtungen und Programme, die für
Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, wirksam
von unabhängigen Behörden überwacht werden (Ab-
satz 3). Die Vorschrift ist nicht zuletzt eine Antwort
auf eine hierzulande kaum, anderswo aber - zumal in
den angelsächsischen Ländern - geführte Diskussion
über Gewalt in der Familie, zumal gegen Frauen und
Kinder, Behinderte und alte Menschen.

In Art. 12 BRK (Gleiche Anerkennung vor dem
Recht) wird die Anerkennung des Rechts auf Teilhabe
für Menschen mit Behinderung postuliert. Die Rege-
lung statuiert, dass Menschen mit Behinderungen in
allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen
Menschen Rechts- und Geschäftsfähigkeit besitzen.
Alle Menschen mit einer Behinderung gelten demnach
als rechts-, geschäfts- und einwilligungsfähig, und ihr
Wille und ihre Wünsche sind zu respektieren. Es han-
delt sich hier um eine rechtlich begründete Fiktion der
Handlungsfähigkeit, unabhängig von Art und Ausmaß
der Behinderung.

Der Vorschrift kommt insofern eine Schlüsselfunktion
zu, als der Vergleich zeigt, dass viele Menschen mit
Behinderung durch Entmündigungen, Anordnungen
von Vormundschaftsgerichten und/oder Pflegschaften,
Betreuung und (in Österreich) Sachwalterschaft, durch

die Verwendung rechtlicher Kategorien wie „Ge-
schäftsunfähigkeit“ oder durch Einwilligungsvorbe-
halte u. Ä. oder „eingeschränkte Geschäftsfähigkeit“
o. Ä. in der Wahrnehmung und Ausübung ihrer Rech-
te beschränkt werden mit der Folge, dass sie bei der
Geltendmachung wichtiger Rechte - freie Wahl des
Aufenthaltsorts (Art. 18), Unabhängigkeit der Lebens-
führung (Art. 19), Freiheit der Meinungsäußerung (Art.
21), Achtung der Privatsphäre (Art. 22), Unantastbar-
keit der Wohnung (Art. 23), Recht auf Bildung (Art.
24), Teilnahme am politischen und öffentlichen Le-
ben, insbesondere Wahlen (Art. 29) u. a. - Beeinträch-
tigungen erfahren und erleiden.

Das deutsche Betreuungsrecht entspricht insofern
weitgehend dem Art. 12 BRK, als es von dem Grund-
satz geprägt ist, dass die Anordnung einer Betreuung
nicht zum Verlust oder zur Einschränkung der Ge-
schäftsfähigkeit eines behinderten Menschen führt.

So entspricht das in Art. 12 Abs. 3 BRK des Über-
einkommens verankerte Modell der Unterstützung/As-
sistenz einem wichtigen Grundansatz im deutschen
Betreuungsrecht, denn nach § 1896 Abs. 2 BGB darf
ein Betreuer nicht bestellt werden, wenn die Angele-
genheit eines Volljährigen durch einen Bevollmäch-
tigten oder „durch andere Hilfen, bei denen kein ge-
setzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch
einen Betreuer besorgt werden können“. Zu den „an-
deren Hilfen“ i. S. dieser Bestimmung zählen soziale
Hilfen jeder denkbaren Art, also vor allem Hilfen durch
Familienangehörige, durch soziale Dienste oder Ein-
richtungen insbesondere der Wohlfahrtsverbände oder
kommunale Sozialarbeit u. a..

Regelungen, die über das Unterstützungsmodell hin-
ausgehen und letztlich eine rechtliche Vertretung be-
wirken, sind auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 12 BRK
zu überprüfen.

Gerichtliche Maßnahmen, die im Ergebnis zu einer
rechtlichen Vertretung führen, könnten ggf. allerdings
in eng begrenzten Ausnahmefällen zulässig sein, wenn
das Unterlassen der Anordnung einer rechtlichen Ver-
tretung durch Dritte eine konkrete Verletzung von
Menschenrechten bewirken würde, die an anderer Stel-
le des Übereinkommens geschützt sind. Dies wäre im
jeweiligen Einzelfall gerichtlich zu prüfen.

Die Regelung des Einwilligungsvorbehalts in § 1903
BGB dürfte einer derartigen Güterabwägung im Regel-
fall Rechnung tragen, weil dieser Vorbehalt nur „zur
Abwendung einer erheblichen Gefahr für die Person
oder das Vermögen des Betreuten“ angeordnet wer-
den darf. Dennoch wird sich auch hier im Einzelfall
die Frage stellen, ob die Anordnung mit Art. 12 des
Übereinkommens zu vereinbaren ist. Entsprechendes
gilt für das Recht der Unterbringung und der Zwangs-
behandlung, auf das hier nicht näher einzugehen ist.
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4Im Zusammenhang mit Art. 19 UN-BRK (Unabhän-
gige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemein-
schaft) wird auf die grundsätzliche Zielsetzung des
SGB IX und dessen Grundsätze betreffend Selbstbe-
stimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen am Leben in der Gesellschaft verwiesen. Wich-
tige Hilfestellungen dabei bieten die Assistenz bei der
Teilhabe am Arbeitsleben (z. B. Einrichtung eines Fahr-
dienstes, Beschäftigung von Vorlesern für blinde Ar-
beitnehmer, Bereitstellung von Gebärdendolmetschern
für Gehörlose) nach § 102 Abs. 4 SGB IX sowie das
Persönliche Budget nach § 17 SGB IX.

Angesichts der Bedeutung der Eingliederungshilfe für
Menschen mit Behinderungen, die von den Trägern
der Sozialhilfe erbracht wird, sind auf die Bemühun-
gen um eine Neuausrichtung dieses Leistungssystems
im Rahmen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiter-
entwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderungen“ der Arbeits- und Sozialministerkon-
ferenz (ASMK) hinzuweisen. Geprüft werden soll
beispielsweise, inwieweit erwerbstätige Eltern, die
behinderte Kinder betreuen, bei der Wahrnehmung
ihrer zumal außergewöhnliche zeitliche Belastungen
implizierende Betreuungsaufgaben stärker unterstützt
werden können.

Eine Arbeitsgruppe der ASMK (UAG V) zu dem The-
ma „Rechtsanspruch auf Elternassistenz: Mütter und
Väter mit Behinderungen bei der Erfüllung ihres Er-
ziehungsauftrages unterstützen“ ist zu dem Zwischen-
ergebnis gelangt, dass bereits heute die Elternassistenz
von den gesetzlichen Regelungen gedeckt wird.

Ausblick

Die einzelnen Artikel der Behindertenrechts-
konvention sind, soweit sie soziale Rechte verbriefen,
darauf hin zu untersuchen, ob sie unmittelbar anwend-
bar sind und dem Einzelnen ein subjektives Recht ein-
räumen, und die einschlägigen deutschen Rechtsvor-
schriften dahingehend zu überprüfen, ob und inwie-
weit sie mit Inhalt und Zweck der Behinderten-
konvention übereinstimmen oder, falls dies nicht der
Fall ist, von ihnen verdrängt werden. Darüber hinaus
stellt sich die weitere Frage, ob der Konvention nicht
entsprechende Vorschriften vom Gesetzgeber - je nach Zu-
ständigkeit vom Bundes- oder Landesgesetzgeber -
geändert oder sogar aufgehoben werden müssen und
in welchem Umfang Gerichte bereits vor Tätigwerden
des Gesetzgebers die Unvereinbarkeit einzelner
Rechtsvorschriften mit den rechtlichen Vorgaben der
Konvention feststellen können. Zugleich stellt sich
jeweils die Frage nach der konventionsgemäßen Aus-
legung geltenden Rechts, die aus dem Umgang mit
dem Europäischen Recht geläufig ist. De lege ferenda
sind bei der künftigen Rechtsetzung die Vorgaben der
Konvention zu beachten, ist das geltende Arbeits- und
Sozialrecht „im Lichte der Konvention“ auszulegen
und anzuwenden. Dies gilt nicht nur für das deutsche,
sondern auch für das einschlägige Europäische Recht.
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Inklusion verstanden als Teilhabeanspruch des
Menschen mit Behinderung wird seit 2009 in-
tensiv diskutiert. Zur Überraschung mancher

Beobachter reicht die Diskussion über die Fach-
kreise hinaus. In der allgemeinen Öffentlichkeit
überwiegen jedoch die Bedenken, ob man sich denn
mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung auch
wirklich leisten könne.

   Ausgangslage und Entwicklung

Um die jetzige Debatte zu verstehen, ist es notwen-
dig, einen kurzen Blick in die Vergangenheit zu wer-

Auf dem Weg zu einer

inklusiven Gesellschaft

Foto: Peter Brückner

fen. Die Ausgangslage nach dem Krieg in Deutsch-
land war geprägt von einer sehr ambivalenten Haltung
gegenüber behinderten Menschen. Im Mittelpunkt der
sozialpolitischen Aktivitäten stand die Eingliederung
der Kriegsversehrten in das Berufsleben. Maß aller
Dinge war, inwieweit eine Eingliederung in das
Arbeitsleben möglich war. Daraus entwickelte sich
Schritt für Schritt der stark ausdifferenzierte Bereich
der Förderung zur Teilhabe am Arbeitsleben mit un-
terschiedlichsten Sozialleistungsträgern und Leistungs-
erbringern. Mit der Entwicklung der Werkstätten für
Menschen mit Behinderung wurden später auch Men-
schen mit geistiger Behinderung von diesen Maßnah-
men erfasst. Die Menschen mit so genannter geistiger
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und seelischer Behinderung wurden, sofern sie das
Dritte Reich überlebt hatten, überwiegend in kirchli-
chen Einrichtungen oder in der Familie betreut, ohne
die Chance auf eine angemessene Förderung. Man ging
davon aus, dass bei ihnen die Erwerbsfähigkeit nicht
hergestellt werden kann. Eine erste wichtige Wende
fand Ende der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts
statt. Eltern von Kindern mit Behinderung wollten sich
nicht nur damit abfinden, dass ihre Kinder „bildungs-
unfähig“ seien, sie gründeten die Lebenshilfe. Ab An-
fang der sechziger Jahre gab es dann auch eine Schul-
pflicht und damit ein Bildungsrecht für Menschen mit
so genannter geistiger Behinderung.

Die siebziger und achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts
waren vor allem geprägt von einer Verdichtung der In-
frastruktur der Sondereinrichtungen, seien es Förder-
schulen, Werkstätten oder stationäre Wohneinrichtun-
gen. Der erste Impuls zu mehr Selbstbestimmung ent-
stand aus Protest heraus: 1983 wurde das „Jahr der Be-
hinderten“ ausgerufen. Bei der zentralen Veranstal-
tung mit dem damaligen Bundespräsidenten Carstens
ketteten sich Menschen mit Körperbehinderung an die
Bühne. Daraus entstand zunächst die so genannte
Krüppelbewegung, aus der dann die Initiativen zum
selbstbestimmten Leben hervorgingen. Der sprachliche
Paradigmenwechsel weg von der Fürsorge hin zur Teil-
habe wurde durch das Inkrafttreten des SGB IX 2001
eingeläutet. Es folgten das Bundesgleichstellungsgesetz
und 2003 schließlich das Bayerische Behinderten-
gleichstellungsgesetz. Zentraler Begriff der Teilhabe war
die Integration, die Eingliederung des Menschen mit
Behinderung in die Alltagsstrukturen der normalen
(normierten) Welt. Immer mehr konnte man feststel-
len, dass auch dieser Ansatz mit nicht unerheblichen
Schwierigkeiten verbunden war und ist.

   Handlungsbedarf

Detailliertere Ausführungen dazu finden Sie in mei-
nem Tätigkeitsbericht für die Jahre 2009 bis 2011
(www.behindertenbeauftragte.bayern.de). Ich möchte
deshalb nur einige Bereiche kurz ansprechen, die mei-
ner Meinung nach vordringlich sind.

Bewusstseinsbildung
Sowohl in der breiten Öffentlichkeit, als auch bei Fach-
leuten aus der professionellen Behindertenhilfe wer-
den die Begriffe der Integration und Inklusion syno-
nym verwendet. Dies ist aus meiner Sicht denkbar
falsch. Inklusion bedeutet, dass sich die Strukturen,

seien es Infrastrukturen, Dienstleistungen und Ange-
bote, eigentlich der ganze Alltag, am Bedarf der Men-
schen mit Behinderung orientiert. Dieser Perspektiv-
wechsel ist noch nicht wirklich vollzogen, teilweise
sehe ich auch den Versuch, durch den reinen Begriffs-
wechsel bisherige Handlungsweisen beizubehalten. Es
muss deutlich werden, dass dieser Perspektivwechsel
keine Gefahr  für die bisherige Qualität der Arbeit für
Menschen mit Behinderung bedeutet. Vielmehr ist mit
der Perspektive der Inklusion ein mehr an Qualität
verbunden, und zwar für alle Menschen, ob mit oder
ohne Behinderung. Diese Botschaft muss noch deutli-
cher formuliert werden. Hier fordere ich auch die
Menschen mit Behinderung selbst auf, offensiv das
Gespräch mit den gesamtgesellschaftlichen Akteuren
zu suchen.

Vernetzung als Grundlage für die Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention

Wir haben heute eine sehr starke Selbsthilfebewegung
in Bayern. Unter dem Dach der LAG Selbsthilfe fin-
den sich über 100 Verbände. Die Interessen gehen oft
auseinander. Das ist auch verständlich, weil es ja den
Menschen mit Behinderung schlechthin nicht gibt.
Weitere wichtige Akteure sind die Wohlfahrtsverbände
und sonstige Einrichtungsträger sowie die Politik auf
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allen Ebenen. Um das Thema Teilhabe sowohl im
Bewusstsein als auch im Alltag besser zu verankern,
braucht es eine deutlich bessere Vernetzung der Ak-
teure auf Landesebene, in den Regionen sowie in den
Kommunen. Vernetzung ist Grundlage für die weitere
Umsetzung der UN-Konvention in Bayern. Weitere
wichtige Vernetzungspartner sind die gesamt-
gesellschaftlichen Akteure, die bisher mit Menschen
mit Behinderung noch nicht so viel oder nur am Ran-
de zu tun hatten, beispielsweise Arbeitgeberverbände,
Gewerkschaften und sonstige Interessenverbände.

Bildung
Mit dem novellierten Erziehungs- und Unterrichts-
gesetz ist wieder ein Schritt zu mehr gemeinsamem
Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung
getan. Er wird jedoch nicht ausreichen. Handlungs-
felder sind beispielsweise die Aus- und Fortbildung
der Lehrer, hier sind weitere Anstrengungen notwen-
dig. In diesen Tagen startet mit einem ersten Treffen
der Behindertenbeauftragten der Hochschulen eine
wichtige Initiative auf dem Weg zu mehr Teilhabe an
den Hochschulen und Universitäten. Zentral ist auch
die Weiterentwicklung der Berufsbildung im Hinblick
auf ein Inklusiveres Ausbildungsangebot in möglichst
vielen Berufsfeldern.

Beschäftigung
Im Gegensatz zum allgemeinen Trend am Arbeitsmarkt
nimmt die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behin-
derung stetig zu. Angesichts der Tatsache, dass es ein
gut entwickeltes Instrumentarium zur Berufsförderung
gibt, stellt sich die Frage nach weiteren Aktivitäten,
um den gleichberechtigten Zugang von Menschen mit
Behinderung zu angemessener Beschäftigung sicher-
zustellen. Da hier alle politischen Ebenen betroffen
sind sowie Wirtschaftsverbände, Behörden als Arbeit-
geber und auch die Gewerkschaften, wird ein Erfolg
in diesem Bereich nur mit mehr Zusammenarbeit aller
Akteure möglich sein. Der Blick auf den eigenen Be-
reich, die Verteidigung der eigenen finanziellen Res-
sourcen steht noch zu stark im Vordergrund. Der Blick
über den Tellerrand, dass Kooperation Chancen  für
alle bietet, muss sich noch besser entwickeln.

Barrierefreiheit
Gemeint ist damit die Barrierefreiheit in allen Lebens-
bereichen unseres Alltags. Sie umfasst dabei zwei As-
pekte: Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Infrastruk-
tur und Dienstleistungen. Zu häufig wird gegen Bar-
rierefreiheit argumentiert, es gäbe zu wenige, die sie

nutzen, also zu wenig Bedarf. Verknüpft wird dieses
Argument meistens mit einem wirtschaftlichen Argu-
ment, dass aufgrund der geringen Nachfrage nach
Barrierefreiheit der finanzielle Aufwand für eine Maß-
nahme nicht zu vertreten sei. Diese Argumente sind
geprägt von einem entscheidenden Denkfehler: Ge-
nerell wird davon ausgegangen, dass die Barriere-
freiheit nur Menschen mit Behinderungen nützt. An
weitere Bevölkerungsgruppen, wie beispielsweise
Familien mit Kindern oder ältere Menschen, wird nicht
gedacht. Wenn wir davon ausgehen, dass etwa zehn
Prozent der Bevölkerung Menschen mit Behinderung
sind und rechnen  wir nur die zunehmende Anzahl von
älteren Menschen dazu, wird deutlich, dass die Her-
stellung von Barrierefreiheit kein unverhältnismäßi-
ger Luxus ist, sondern schlichte volkswirtschaftliche
Notwendigkeit einer langfristigen Planung.

Versuch einer Bilanz
Die Frage „Wo stehen wir eigentlich?“ erfordert sowohl
eine weite als auch eine differenzierte Perspektive.

Der Entwurf eines bayerischen Aktionsplans ist ein
erster Versuch, die Debatte über die Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention in Bayern anzusto-
ßen. Von einem bayerischen Aktionsplan sind wir noch
weit entfernt. Damit dieser entsteht, ist eine lebhafte
Debatte der Akteure aus dem Bereich der Menschen
mit Behinderung mit Politik und Gesellschaft dringend
notwendig. Ich wünsche mir seitens Staatsregierung
und Landtag einen deutlichen Impuls, damit die Dis-
kussion zu einem echten Aktionsplan und mehr Teil-
habe in Bayern führt.

Wenn wir Bayern national und international verglei-
chen, müssen wir sehen, dass wir zwar im Vergleich
zu Südeuropa deutlich bessere Entwicklungen in der
Teilhabepolitik verzeichnen können, von den anglo-
sächsischen und skandinavischen Ländern sind wir
jedoch noch weit entfernt. Maßstab sollten jedoch
nicht andere Länder und Regionen sein. Wir in Bay-
ern müssen hier unseren eigenen teilhabepolitischen
Weg gehen. Wir müssen die bereits vorhandenen
Strukturen daraufhin untersuchen, inwieweit sie mehr
Teilhabe ermöglichen. Die bereits vorhandenen Res-
sourcen im Bereich des Wissens und der Professio-
nalität müssen für den Inklusionsprozess gut genutzt
werden. Wir brauchen aber auch deutlich mehr Of-
fenheit, damit neue teilhabefreundliche Strukturen
entstehen. In diesem Prozess kommt es auf uns alle
an: Wir brauchen einen Geist des Miteinander, damit
wir alle, ob mit oder ohne Behinderung, mittendrin
in unserem Gemeinwesen leben.
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Wer selber schon einmal
vom Erwerbsleben aus-
geschlossen war, kann be-

stätigen: Arbeit ist mehr als nur ein
Mittel zur Sicherung des Lebensun-
terhalts. Aus Arbeit erwächst Selbst-
vertrauen. Arbeit verschafft soziale
Kontakte über den Kreis der Familie
hinaus und trägt zur Entwicklung
unserer Persönlichkeit bei. Sie gibt
Struktur und Halt im Tagesablauf.
Arbeit hilft uns dabei, anerkannter
Teil der Gesellschaft zu sein. Kurz:
Die Teilhabe an sinnstiftender Er-
werbsarbeit ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für ein erfülltes, glücken-
des Leben. Dies gilt ohne Abstriche
und im Besonderen auch für Men-
schen mit Behinderungen. So sehr
man sich über historisch niedrige
Arbeitslosenquoten in Bayern freu-
en mag - beim Blick auf die Erwerbs-
situation schwerbehinderter Men-
schen vergeht einem noch immer das
Lachen: Entgegen dem allgemeinen
Trend konnten arbeitslose schwerbe-
hinderte Menschen bisher nicht vom
Aufschwung am Arbeitsmarkt profi-
tieren. Unsere Leistungsgesellschaft
sortiert Bewerber mit Behinderungen
auch im Boomjahr 2011 nach wie vor
konsequent aus.
Vor diesen eher frustrierenden Fak-
ten mag der Ruf nach dem „inklu-
siven Arbeitsmarkt“ wie das berühm-
te Pfeifen im Walde erscheinen. Was
die UN-Konvention beispielhaft for-
dert, was Initiativen auf Bundes- und
Landesebene mit großem Engage-
ment aufgreifen, hat im Arbeitsmarkt
bisher noch keine Spuren hinterlas-
sen. Woran liegt das? Wie stellt sich
in diesem Zusammenhang die Situa-
tion der Beschäftigten in den aner-
kannten Werkstätten für behinderte
Menschen dar? 34.000 Menschen mit
schweren und mehrfachen Behinde-
rungen sind aktuell in den anerkann-
ten Werkstätten für behinderte Men-
schen in Bayern beschäftigt. Jede und
jeder von ihnen kann „wegen Art oder
Schwere der Behinderung nicht, noch
nicht oder noch nicht wieder auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt
werden“. So beschreibt es der Gesetz-

geber. So prüfen es die Träger der
Eingliederungshilfe äußerst penibel
vor jeder neuen Aufnahme in eine
Werkstätte.
Bei jedem Versuch des Übergangs
eines Werkstattbeschäftigten in ein
reguläres Arbeitsverhältnis im allge-
meinen Arbeitsmarkt tritt dieser in
Konkurrenz zur großen Zahl der Be-
werber mit Behinderungen: 22.378
schwerbehinderte Menschen waren
in Bayern im August 2011 arbeitslos
gemeldet. Da ist es bei realistischer
Betrachtung nicht verwunderlich,
dass trotz großer Anstrengungen al-
ler Beteiligten die Zahl der erfolgrei-
chen Vermittlungen aus der WfbM
heraus nach wie vor sehr überschau-
bar bleibt. Wesentlich erfolgverspre-
chender erscheint die neue Möglich-
keit zur Schaffung dauerhaft ausge-

lagerter Werkstattplätze. Die Landes-
entgeltkommission konnte sich nun
- nach langen Verhandlungen - auf
den kleinsten gemeinsamen Nenner
einer Rahmenkonzeption für ausge-
lagerte Einzelarbeitsplätze einigen.
Wenn auch unter den jetzt gültigen
Bedingungen nur die leistungsstärks-
ten Werkstattbeschäftigten von die-
sem Angebot profitieren werden, so
liegen in der konsequenten Nutzung
dieses neuen Instruments doch Chan-
cen, dem inklusiven Arbeitsmarkt ein
kleines Stück näher zu kommen - der
große Wurf wird auch damit nicht
gelingen. Was also muss geschehen?

Zum einen: Bisher stoßen alle Bemü-
hungen sehr schnell an Grenzen, weil
die wesentlichen Akteure, die Unter-
nehmen unserer freien Marktwirt-
schaft, bisher noch viel zu wenig in
den Prozess eingebunden werden
konnten. Hier liegt die große Aufga-
be aller Beteiligten: bei jeder Gele-
genheit zu verdeutlichen, dass ein
inklusiver Arbeitsmarkt im gesamt-
gesellschaftlichen Interesse liegt und
letztlich auch den Unternehmen zum
Vorteil gereicht.
Zum anderen: Inklusion für alle geht
nicht zum Nulltarif. Gerade Werk-
stattbeschäftigte mit speziellen Hil-
febedarfen können nicht einfach so
in Betriebe ausgelagert werden. Sie
brauchen dazu aufwändige, individu-
alisierte Hilfesysteme. Das wissen
alle Beteiligten. Hier brauchen wir
eine ehrliche Diskussion.
Zuletzt der aus meiner Sicht entschei-
dende Aspekt: Die Betroffenen selbst,
also die Menschen mit Behinderun-
gen, müssen an den neuen Entwick-
lungen nicht nur beteiligt werden, sie
müssen wesentlich mitgestalten und
mitbestimmen dürfen. Mag sein, dass
der inklusive Arbeitsmarkt dann ganz
anders aussieht, als er in den Kon-
zepten der Inklusionsexperten am
grünen Tisch entworfen wurde – er
wird auf jeden Fall den Lebens-
entwürfen der schwerbehinderten
Menschen und ihrer Forderung nach
dauerhaft gesicherter Teilhabe am
Arbeitsleben Rechnung tragen.

BAYERN AUF DEM WEG

ZUM INKLUSIVEN

ARBEITSMARKT?

Hans Horn
Vorsitzender des Fachausschusses

Werkstätten für Menschen
mit Behinderung der LAG Ö/F

Geschäftsführer der
KJF Werkstätten gGmbH Regensburg
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BEHINDERUNGEN UND VERHINDERUNGEN

Menschen mit Behinderungen oder funktionalen Be-
einträchtigungen – eine gesamtwirtschaftliche Analy-
se“ vorgenommen worden.

In der Studie wurden Anfang des Jahres 2010 über
1.500 ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
beruflichen Erstausbildung an Berufsbildungswerken
über ihre vergangene und aktuelle Erwerbssituation
und ihr Einkommen befragt.

Die Befragung der Personen, die eine berufliche Er-
stausbildung an den Berufsbildungswerken in den Jah-
ren 1995 bis 2008 abgeschlossen hatten, führte zu fol-
genden zentralen Ergebnissen:

 3.    Integration in Arbeit

Zum Befragungszeitpunkt waren 68 Prozent der Ab-
solventinnen und Absolventen der Berufsbildungswer-
ke erwerbstätig.

Die Teilhabe am Erwerbsleben steigt bei älteren Jahr-
gängen an. Je länger der Abschluss der Berufsausbil-
dung zurückliegt, desto höher ist die Erwerbs-
beteiligung.

In der Gruppe der Absolventinnen und Absolventen,
die das Berufsbildungswerk vor zehn bis 15 Jahren
verlassen haben, ist sie mit 70 Prozent am höchsten.

Während die Erwerbstätigenquote der befragten Ab-
solventinnen und Absolventen einer Ausbildung am

Rentiert sich

MICHAEL BREITSAMETER
Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V.

Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke e.V.,  Berlin

 1.   Startschuss

Es ist heute nicht einfach, einen geeigneten betrieb-
lichen Ausbildungsplatz zu finden. Die Anforderun-
gen an Auszubildende sind in den letzten Jahrzehnten
deutlich gestiegen. Jedes Jahr benötigt deshalb über
ein Drittel der Jugendlichen eines Jahrgangs Unter-
stützung beim Übergang in eine Ausbildung und Be-
schäftigung. Oft sind dies Jugendliche mit konkreten
Benachteiligungen. Fehlende Schulabschlüsse, man-
gelnde Ausbildungsreife, Defizite im sozialen Verhal-
ten, Migrationshintergrund, das Vorliegen einer Be-
hinderung oder gesundheitliche Beeinträchtigungen
können den Einstieg ins Berufsleben erschweren. Wenn
solche Benachteiligungen zusammen auftreten, haben
die Jugendlichen kaum eine Chance auf einen der be-
gehrten Ausbildungsplätze.

Für viele dieser Jugendlichen ist die berufliche Re-
habilitation in Berufsbildungswerken unverzichtbar.
Die Berufsbildungswerke bieten Jugendlichen, die
wegen ihrer Behinderung oder funktionalen Beein-
trächtigung auf interdisziplinäre, psychologische, päd-
agogische oder soziale Hilfen angewiesen sind, eine
qualifizierte Berufsausbildung an.

 2.    Erstausbildung Jugendlicher

Jedes Jahr beginnen etwa 5.000 Jugendliche eine
Ausbildung im Berufsbildungswerk. Knapp 13 Pro-
zent von ihnen haben keinen Schulabschluss, weitere
26 Prozent bringen einen Förderschulabschluss mit.

Die Erstausbildung eines jungen Menschen am Be-
rufsbildungswerk kostet die Gesellschaft viel Geld. In
Zeiten knapper Haushaltsmittel stellt sich die berech-
tigte Frage, ob dieses Geld gut angelegt ist. Eine di-
rekte Aufrechnung von Kosten und Nutzen ist jedoch
nicht möglich. Sie scheitert daran, dass sich das Ziel
der beruflichen Rehabilitation, die Teilhabe behinder-
ter Menschen, kaum in Euro berechnen lässt.

Was sich jedoch ermitteln lässt, sind die Erfolge der
beruflichen Rehabilitation bei der Teilhabe am Arbeits-
markt. Eine solche Quantifizierung ist in der Studie
des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln „Kosten
und Nutzen der beruflichen Rehabilitation junger

Erste Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Analyse der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Berufsbildungswerke in Zusammenarbeit mit dem Institut der deutschen Wirtschaft

berufliche Rehabilitation
von jungen Menschen
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Berufsbildungswerk aktuell 68 Prozent beträgt, arbei-
ten Personen mit ähnlichen Benachteiligungen ohne
eine abgeschlossene Ausbildung deutlich seltener: Von
den jungen Menschen mit Behinderungen, die keine
Berufsausbildung absolvieren konnten, ist nur jeder
Zweite in den Arbeitsmarkt integriert.

 4.    Beitragszahler statt Beitragsempfänger

Die meisten Absolventinnen und Absolventen müs-
sen in ihrem weiteren Berufsleben nicht mehr vom
Staat gefördert werden. Sie verdienen aus eigener Kraft
durchschnittlich 1.612 Euro brutto im Monat. Perso-
nen, die ähnliche Benachteiligungen aufweisen wie die
Absolventinnen und Absolventen, aber keine Berufs-
ausbildung abgeschlossen haben, müssen hingegen oft
vom Staat unterstützt werden, um am Erwerbsleben
teilhaben zu können. Viele von ihnen gehen ihrer Ar-
beit in einer Werkstatt für behinderte Menschen nach.
Wenn sie einen Job bekommen, der nicht vom Staat
gefördert wird, dann verdienen sie lediglich 1.283 Euro
brutto im Monat. Dies zeigen die Daten der Befragung
der Abbrecher der beruflichen Rehabilitation.

Absolventinnen und Absolventen der beruflichen
Erstausbildung verdienen etwa 330 Euro mehr im
Monat als Personen mit ähnlichen Beeinträchtigungen,
die keine berufliche Erstausbildung am Berufsbil-
dungswerk abgeschlossen haben.

 5.    Einkommensentwicklung
Mit zunehmender Berufserfahrung verdienen Ab-

solventinnen und Absolventen mehr, mit jedem zusätz-
lichen Berufsjahr steigt ihr monatliches Einkommen
im Schnitt um 40 Euro an.

 6.    Subjektiver Eindruck der Teilnehmenden
Die Ausbildung im Berufsbildungswerk hat den Be-

fragten auch nach ihrer eigenen subjektiven Einschät-
zung im späteren Leben zumeist geholfen. 83 Prozent
gaben an, dass die Ausbildung ein großer Vorteil war.

 7.    Kosten beruflicher Rehabilitation
Um die ganzheitliche Betreuung, Begleitung und

Qualifizierung bis zum Berufseintritt der jungen Men-
schen leisten zu können, ist eine ausreichende Finan-
zierung erforderlich. Rechnet man alle Kosten einer
beruflichen Rehabilitation zusammen, so ergibt sich
ein Betrag in Höhe von rund 120.000 Euro je Absol-
vent/-in. Hierin enthalten sind alle Kosten, die zur be-
ruflichen Rehabilitation eines Jugendlichen anfallen
– einschließlich Aufwendungen für die Berufsschule,

den Lernort Wohnen und das Ausbildungsgeld.
Damit ist die berufliche Rehabilitation teurer als al-

ternative Formen der beruflichen Förderung. Der Un-
terschied liegt bei etwa 50.000 bis 60.000 Euro. Der
Grund für diese spezifische Zusatzinvestition in die
Ausbildung behinderter Jugendlicher im Berufsbil-
dungswerk ist, dass eine ganzheitliche Förderung,
Betreuung und Qualifizierung dieser spezifischen Ziel-
gruppen notwendig ist. Zur ganzheitlichen Förderung
besteht keine Alternative, die vergleichbare Ausbil-
dungs- und Integrationserfolge erwarten ließe.

 8.    Rendite beruflicher Rehabilitation

Da die Absolventinnen und Absolventen der berufli-
chen Rehabilitation häufiger einer Arbeit nachgehen
und mehr verdienen, lohnt sich die Zusatzinvestition
in ihre Ausbildung. Sie ist sogar sehr ertragreich: Die
Rendite der beruflichen Rehabilitation beträgt 11,7
Prozent.

Bei der Berechnung der Rendite wird angenommen,
dass der hohe Anteil in Erwerbstätigkeit von 68 Pro-
zent bis ins Alter von 60 Jahren stabil bleibt. Die Ren-
dite hängt also von der Annahme zum weiteren Verlauf
der Erwerbstätigkeit ab. Die ersten 15 Jahre nach Ver-
lassen des Berufsbildungswerks steigt die Erwerbstäti-
genquote der Absolventinnen und Absolventen in der
Tendenz an. Es ist aber zu vermuten, dass sie in höhe-
rem Alter wieder zurückgeht. Daher ist es sehr wichtig,
dass sich die berufliche Rehabilitation bereits frühzei-
tig rechnet: Die Investition in die berufliche Rehabili-
tation hat sich gesamtwirtschaftlich bereits zehn Jahre
nach Abschluss der Ausbildung am Berufsbildungs-
werk ausgezahlt.

Die berufliche Rehabilitation an den Berufsbildungs-
werken leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration
von Jugendlichen mit Behinderungen oder funktiona-
len Beeinträchtigungen in Ausbildung und Erwerbs-
tätigkeit. Sie verbessert nicht nur die Teilhabe der
Menschen mit Behinderungen, sondern sie rechnet sich
auch als Investition in die zukünftige Wertschöpfung
dieser Menschen.

Für weitere Informationen besuchen Sie gerne auch
die Website der Bundesarbeitsgemeinschaft der Be-
rufsbildungswerke. Unter der Rubrik Wirtschaft, Ver-
öffentlichungen für Wirtschaft, stehen sowohl die
Kurz- wie auch die Langfassung der Studie zum
download für Sie bereit.

Literatur
Dr. Neumann, M. / Lenske, W. / Werner, D. / Dr. Hekmann, B.
(2010): Kosten und Nutzen der beruflichen Rehabilitation junger
Menschen mit Behinderungen oder funktionaler Beeinträch-
tigungen - eine gesamtwirtschaftliche Analyse, Institut der
Deutschen Wirtschaft, Köln
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  Unterhaltshilfen für
mehr als 48.000 Kinder
München (dpa). Der Freistaat Bay-
ern hat im vergangenen Jahr rund 91
Millionen Euro Unterhaltshilfen für
Kinder ausgezahlt. Mit den Zahlun-
gen springt der Staat ein, wenn ein
Vater oder eine Mutter der Unterhalts-
pflicht nicht nachkommt. Wie das So-
zialministerium in München berich-
tete, wurden im Jahr 2010 mehr als
48.000 Kinder auf diese Weise unter-
stützt. „Mit dem Unterhaltsvorschuss
sollen Alleinerziehende entlastet wer-
den - nicht jedoch der Elternteil, der
Unterhalt zahlen muss“, sagte Sozial-
ministerin Christine Haderthauer laut
Mitteilung. Von den säumigen Eltern
werde das Geld daher zurückgefor-
dert. Bayern habe zuletzt rund 30 Pro-
zent der Mittel zurückgeholt.

  Soziale Schichten
driften weiter auseinander
Frankfurt (epd). Die sozialen Schich-
ten in Deutschland driften nach Er-
kenntnissen der Meinungsforscherin
Renate Köcher immer weiter aus-
einander. Unter- und Mittelschichten
seien stark von der konjunkturellen
Entwicklung und den Arbeitsmarkt-
chancen abhängig, schreibt die Che-
fin des Instituts für Demoskopie
Allensbach in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung. Dagegen könnten
sich die oberen sozialen Schichten zu-
nehmend aus dieser Abhängigkeit
lösen. Nach Angaben der Wissen-
schaftlerin ging in den Unter- und
Mittelschichten das frei verfügbare
Einkommen, das nach Begleichen
aller notwendigen Lebenshaltungs-
kosten verbleibt, zwischen den 90er
Jahren und 2007 real zurück. Le-
diglich die nach Bildung, beruflicher
Position und Einkommen oberen 20
Prozent hätten „deutliche Zuwächse
ihrer finanziellen Spielräume ver-
zeichnen können. Auch in Bezug auf
Interessen, Lebensstile, Weltanschau-
ungen und Alltagskultur entwickel-
ten sich die gesellschaftlichen Schich-
ten auseinander. „So ist etwa die zu-
nehmende Gesundheitsorientierung
primär ein Oberschichtenproblem“,
so Köcher.

  Armut im Alter droht
Berlin (dapd). Millionen Deutschen
droht im Alter ein Leben in Armut.
Die Organisation für wirtschaftliche
Entwicklung und Zusammenarbeit
(OECD) warnte, Deutschland zähle
international zu den Schlusslichtern
bei der Alterssicherung von Gering-
verdienern. OECD-Sozialexpertin
Monika Queisser sagte, die strikte
Bindung der Rentenhöhe an Bei-
tragszahlungen führe dazu, dass
Menschen, die jahrzehntelang gear-
beitet und nur wenig verdient hät-
ten, im Alter armutsgefährdet seien.

  Pflegerat mahnt
Reform an

Berlin (AFP). Der Vorsitzende des
Deutschen Pflegerates, Andreas
Westerfellhaus, hat die Verschiebung
der Pflegeform kritisiert. Eine wei-
tere Verschleppung der dringend
notwendigen Reform sei „nicht zu
verantworten“, sagte Westerfellhaus
der Rheinischen Post. Die Politik
müsse ihre Zusagen einhalten und
endlich liefern. Wenn die Reform
verschoben werde, könnte es sein,
dass in dieser Legislaturperiode
nichts mehr passiere. Auch Nieder-
sachsens Sozialministerin Aygül
Özkan forderte zügige Entscheidun-
gen. Bundesgesundheitsminister
Daniel Bahr hatte sein Konzept nicht
wie geplant vorgestellt, weil sich die
Koalitionspartner nicht einig seien.

  Mehr Asylbewerber  
Nürnberg (dpa). Nach lange sinkenden Flüchtlingszahlen suchen wieder
mehr Ausländer Zuflucht in Deutschland. In den ersten sieben Monaten
des Jahres 2010 beantragten 24.143 Männer und Frauen in Deutsch-
land Asyl, 27,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres,
teilten das Bundesinnenministerium und das Nürnberger Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge mit.

  Wenig behinderte Kinder in Grundschulen
Gütersloh (dpa). In Bayerns Grund-
schulen und Kindertageseinrichtun-
gen gibt es im bundsweiten Vergleich
nur wenige Plätze für behinderte und
lernschwache Kinder. Im Freistaat
besuchten 39,8 Prozent der Kinder
mit Förderbedarf gemeinsam  mit
Gleichaltrigen eine inklusive Kita,
heißt es in einer Gütersloh veröffent-
lichten Studie der Bertelsmann Stif-
tung. Damit ist Bayern deutschland-
weites Schlusslicht: Der Bundes-
durchschnitt liegt bei 68,1 Prozent. In
den Grundschulen im Freistaat sieht

es nicht viel besser aus: 21,9 Prozent
der Förderbedürftigen werden hier
mit den anderen Kindern unterrich-
tet. Nur in Hamburg sind es mit 18,7
Prozent noch weniger. Deutschland-
weit sind es 35 Prozent. Was die wei-
terführenden Schulen betrifft, liegt
Bayern mit 15 Prozent nur knapp
unter dem Bundesschnitt von 17,2
Prozent. Nach Ansicht der Bertels-
mann Stiftung ist die mangelnde so-
genannte Inklusion eines der drän-
gendsten Probleme der im deutschen
Schulsystem.
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Geringeres Armutsrisiko
München (SZ/dpa). Im Jahr 2010
betrug laut Bayerischem Landes-
amt für Statistik die Armutsrisiko-
quote im Freistaat 10,8 Prozent.
Damit verzeichnete Bayern die
niedrigste Quote im gesamten
Bundesgebiet. Überdurchschnitte
Armutsrisikoquoten wiesen in
Bayern insbesondere Erwerbslo-
se (42,7 Prozent) sowie Alleiner-
ziehende und deren Kinder auf
(31,6 Prozent) aus. Auch die Be-
völkerung mit Migrationshinter-
grund war mit einer Quote von
18,9 Prozent deutlich stärker von
Armut bedroht als die Bevölke-
rung ohne Migrationshintergrund
(8,9 Prozent). Im Freistaat waren
Familien mit zwei Elternteilen
und bis zu zwei Kindern hinge-
gen unterdurchschnittlich armuts-
gefährdet; hier betrug die Quote
6,5 Prozent. Als arm gelten nach
Angaben des Amtes Personen, die
in vergangenem Jahr etwa in ei-
nem Einpersonen-Haushalt über
ein monatliches Einkommen von
weniger als 826 Euro verfügten.

Wirtschaft fordert
mehr Deutschkurse

München (SZ/dapd). Mangelnde
Deutschkenntnisse verhindern bei
rund 50.000 Menschen mit Migra-
tionshintergrund die Integration in
den bayerischen Arbeitsmarkt. Das
ist das Ergebnis einer Studie zur
Fachkräftesicherung im Auftrag der
Vereinigung der bayerischen Wirt-
schaft (vbw). „Sprachschwierig-
keiten sind die zentrale Hürde für
eine erfolgreiche Integration von
Migranten“, sagte vbw-Hauptge-
schäftsführer Bertram  Brossardt in
München. Nötig sei ein „verbes-
sertes und breiteres Angebot an
Sprachkursen“, so Brossardt.

   Schlechte Noten   
München (epd). Bayerns Schulen
rangieren laut Bildungsmonitor 2011
auf Platz eins in Sache Qualität und
Effizienz. Im Bereich „Integration“
dagegen gehört der Freistaat mit sei-
ner Bildungspolitik mit Platz 14 zu
den Schlusslichtern unter deutschen
Bundesländern, wie der Integra-
tionsbeauftragte der Bayerischen
Staatsregierung, Martin Neumeyer,
feststellte. Hier bestehe in Bayern
noch immer ein starker Zusammen-
hang zwischen sozialer Herkunft
und Bildungserfolg. Die Schulab-
brecherquote unter Migranten und
sozial Schwachen ist Neumeyer zu-
folge zweieinhalb so hoch wie in der
übrigen Bevölkerung. „Es gelingt uns
viel zu wenig, die betreffenden Fa-

milien für den Bildungserfolg ihrer
Kinder zu interessieren.“ Neumeyer
plädiert deshalb für sogenannte El-
ternschulen, die die Familien für die
Bedeutung von Bildung sensibilisie-
ren sollen.

In Sachen Schulqualität belegt Bay-
ern den ersten Platz. Bei Schüler-
vergleichstests könne der Freistaat
sogar mit der Weltspitze mithalten,
heißt es im Bildungsmonitor, den das
Institut der deutschen Wirtschaft Köln
im Auftrag der Initiative Neue Sozi-
ale Marktwirtschaft veröffentlichte.
Im Gesamtvergleich anhand von 111
Indikatoren landete Bayern hinter
Sachen, Thüringen und Baden-Würt-
temberg auf Platz vier.

   Migrationshintergrund   
München (KNA). In Bayern hatten
im Jahr 2010 rund 2,43 Millionen
der insgesamt 12,51 Millionen Ein-
wohner einen Migrationshinter-
grund. Das am häufigsten genannte
Herkunftsland sei die Türkei gewe-
sen, gefolgt von Rumänien und der
Russischen Föderation, wie das
Bayerische Landesamt für Statistik
mitteilte. Rund 43 Prozent der im
Freistaat lebenden Migranten „mit
eigener Migrationserfahrung“ lebe
bereits seit 20 Jahren oder länger in

Deutschland. Von den im Freistaat
lebenden Zugewanderten und ihren
Nachkommen hätten 1,26 Millio-
nen eine deutsche und 1,16 Millio-
nen eine ausländische Staatsange-
hörigkeit vorzuweisen. Das Durch-
schnittsalter der Migranten in Bay-
ern habe 35,8 Jahre betragen. Die
bayerische Bevölkerung ohne Mi-
grationshintergrund sei 2010 mit
durchschnittlich 44,7 Jahren knapp
neun Jahre älter gewesen, so die Sta-
tistik.

   Geld für Klassenfahrt   
Nürnberg (dpa). Hartz-IV-Familien
nutzen das Bildungspaket der Bun-
desregierung in erster Linie zur Fi-
nanzierung von Klassenfahrten ih-
rer Kinder. Allein im Juli 2010 wur-
den mehr als 75 Prozent der bean-
tragten Gelder für diesen Zweck aus-
gegeben. Das geht aus aktuellen
Zahlen der Bundesagentur für Arbeit

hervor, die in Nürnberg bekannt
wurden.
Der zweitwichtigste Posten in der
Juli-Bilanz sind die Ausgaben für
Mittagsverpflegung. Mit dem Pro-
gramm sollen Benachteiligungen für
Kinder von Hartz-IV-Empfängern
und sozial schwachen Familien ver-
hindert werden.
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Den Wandel steuern
Das Soziale als Standortfaktor der Zukunft

Den Wandel steuern
Das Soziale als Standortfaktor der Zukunft

L AG  Ö/F

Unsere Gesellschaft wandelt sich. Der demographische
Wandel ist unübersehbar. Grenzregionen drohen zu ver-
öden. Die öffentlichen Kassen sind klamm. Globali-
sierung ist angesagt. Damit werden Einschnitte in das
Soziale begründet. Sind Wirtschaft und Soziales zu unü-
berbrückbaren Gegenpolen geworden? Ist der lange
unstrittige Zusammenhang zwischen Wirtschaft und sozi-
alem Frieden aufgekündigt? Oder ist die Krise eine Chan-
ce - dass Unternehmen, die soziale Verantwortung wahr-
nehmen, einen entscheidenden Standortfaktor für die
Zukunft gewinnen? Was ist zu tun, um das Soziale in
einer auseinanderdriftenden Gesellschaft nicht nur zu
sichern, sondern auch zu gestalten?

Mit ihrer Fachtagung 2011 greift die Landes-
arbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien
Wohlfahrtspflege in Bayern ein in die Zukunft ge-
richtetes Thema auf. Sie hört Befunde und Analy-
sen aus Volkswirtschaftslehre, Sozialwissenschaft
und Kommunalpolitik, richtet den Blick über die
Grenze nach Tschechien und Österreich und sucht
mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Wohlfahrtspflege nach tragfähigen Lösungen.
Darum geht es: dass im gesellschaftlichen Wan-
del der soziale Zusammenhalt nicht auf der Stre-
cke bleibt.

Fachtagung
Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in Bayern

Mittwoch, 30. November 2011
10.00 bis 15.15 Uhr

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen

Winzererstraße 9, 80797 München
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09.30 Uhr Ankommen bei Kaffee und Gebäck

10.00 Uhr

Eröffnung und Begrüßung
Robert Scheller
Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der
öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in Bayern

Grußwort
Friedrich Seitz
Ministerialdirektor im Bayerischen Staatsministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

10.20 Uhr

Das Soziale als Standortfaktor der Zukunft
Befunde und Ausblicke …

… der Volkswirtschaftslehre
und der Sozialwissenschaft
Dr. Stefan Sell
Professor für Volkswirtschaftslehre,
Sozialpolitik und Sozialwesen
Fachhochschule Koblenz, Campus Remagen

… des Unternehmers
Dieter Kirchgeßner
Inhaber der Firma Eisen Knorr AG, Weiden

… der Kommunen
Dr. Birgit Seelbinder
Oberbürgermeisterin der Stadt Marktredwitz

11.30 Uhr Pause

11.50 Uhr

Blick über die Grenze
Der Stellenwert des Sozialen in der Gesellschaft
und für die Wirtschaft in Tschechien und Ober-
österreich

� Jiri Horecky
Präsident der Assoziation der Sozialdienst-
leistungsgeber der Tschechischen Republik

� Prof. Dr. Josef Weidenholzer
Präsident der Volkshilfe Österreich (angefragt)

12.45 Uhr Mittagessen

13.30 Uhr

Den Wandel steuern
Das Soziale in einer auseinanderdriftenden
Gesellschaft sichern und gestalten

Eine Podiumsdiskussion

Unter Moderation von Stephan Sohr,
Nürnberger Zeitung, diskutieren

� Margit Berndl
Vorstand Verbands- und Sozialpolitik des
Paritätischen in Bayern, Vorsitz 2011 der
Landesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege in Bayern

� Christine Haderthauer
Bayerische Staatsministerin für Arbeit und
Sozialordnung, Familie und Frauen (angefragt)

� Dr. Birgit Seelbinder
Oberbürgermeisterin

� Dr. Stefan Sell
Professor für Volkswirtschaftslehre,
Sozialpolitik und Sozialwesen

� Dirk von Vopelius
Präsident der Industrie- und Handelskammer
Nürnberg für Mittelfranken

15.00 Uhr

Was nun?
Ein Ausblick

Gisela Thiel
Stv. Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der
öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in Bayern

Anmeldeunterlagen und Informationen:
Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen
und freien Wohlfahrtspflege in Bayern
Nördliche Auffahrtsallee 14, 80638 München
Adelheid Voigt
Telefon 089/15 37 57, Fax 089/15 91 92 70
E-Mail: LAGoefW-Bayern@t-online.de
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Herr Prälat, die Caritas ist von der Zahl der
hauptberuflich Mitarbeitenden (95.000) und der
Einrichtungen (6.000) der größte bayerische
Wohlfahrtsverband. Was unterscheidet die Cari-
tas von den anderen Wohlfahrtsverbänden?

Alle Wohlfahrtsverbände sind sich in den fachlichen
Grundlagen ihrer sozialen Arbeit und Pflege weitge-
hend einig. In der Motivation für die Arbeit gibt es
Unterschiede zwischen den Verbänden, von humanitär
und säkular bis christlich. Die Caritas und ihre evange-
lische Schwester, die Diakonie, haben durch ihren en-
gen Kontakt mit den Pfarrgemeinden die Möglichkeit,
Menschen zu ehrenamtlichem, bürgerschaftlichen En-
gagement zu motivieren. Gut 100.000 Menschen sind
in den katholischen Pfarrgemeinden ehrenamtlich im
Sozialbereich tätig, von der Jugendgruppe bis zum
Altenclub und der Sterbebegleitung. Zur inhaltlichen
Seite unserer Beratung, Pflege und Betreuung, meine
ich: Natürlich steht professionelle Kompetenz an ers-
ter Stelle. Aber ich glaube auch, dass wir aus unserem
christlichen Glauben heraus Antworten in den Lebens-
situationen von Leid, Not, Krankheit und Sterben an-
bieten können, wenn säkulare Antwortversuche an ihre
Grenzen kommen. Und ein dritter Punkt wäre das, was
der Papst mit Herzensgüte bezeichnet: Bei aller not-
wendigen professionellen Distanz soll der Mensch spü-
ren, dass ihn sein Helfer mag.

Sie haben sich in Ihren zwölf Jahren als Landes-
Caritasdirektor immer wieder mit kritischen Wor-

ten in die Sozialpolitik eingemischt. Ist das Auf-
gabe der Caritas oder sollte sie sich darauf be-
schränken, einfach Sozialarbeit zu machen?

Es gibt soziale Not, die keine persönlichen, sondern
strukturelle wirtschaftliche und politische Ursachen hat.
Diese Probleme, die ganze Gruppen betreffen, kann man
nicht mit Einzelfallhilfe lösen. Dazu braucht es die So-
zialpolitik. Die Caritas hat hier mit der Katholischen
Soziallehre und ihren Grundprinzipien der Personali-
tät, Subsidiarität, Solidarität und auch Nachhaltigkeit
hervorragende Richtlinien. Außerdem: Auch Jesus hat
sich in die Politik seiner Zeit, die ja eng mit der Religi-
on, dem Tempel, verbunden war, eingemischt.

Hat „das Soziale“ heute den politischen Stellwert,
den Sie sich wünschen?

Nein, leider nicht. Schauen Sie sich im Landtag um. Echte
Sozialpolitiker kann man fast an einer Hand abzählen.
Alle drängen in andere Politikfelder. Ich verstehe diese
Vernachlässigung des Sozialen nicht. Auch Abgeordne-
te haben doch kranke oder behinderte Kinder, pflegebe-
dürftige Eltern und Verwandte. Jeder kennt jemand, der
soziale Probleme hat, suchtkrank ist oder arbeitslos oder
sein Leben nicht mehr im Griff hat. Für Banken und ihre
Aktionäre zimmert die Politik ganz schnell Rettungs-
schirme. Der Sozialbereich ist ein Stiefkind geblieben,
obwohl er das ganze Leben durchzieht. Und man muss
der Politik und Wirtschaft klar machen, dass der Sozial-
bereich selbst ein Wirtschaftsfaktor mit erheblichen po-
sitiven Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft ist.

WIE IST ES UM DIE WÜRDE

DES MENSCHEN BESTELLT?
Prälat Karl-Heinz Zerrle ist seit dem 1.
Januar 2000 bayerischer Landes-Ca-
ritasdirektor. Nach zwei Amtsperioden
beendet der 67-Jährige am 1. Januar
2012 seine Tätigkeit bei der bayerischen

Caritas. Zerrle wurde 1970 in Augsburg zum Pries-
ter geweiht. Nach einer Seelsorgetätigkeit in Pfarrei-
en und bei der Bundeswehr berief ihn der Augsburger
Bischof Josef Stimpfle 1981 zum stellvertretenden Di-
özesan-Caritasdirektor, 1990 wurde er Diözesan-
Caritasdirektor.
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Den größten Teil ihres Priesterlebens verbrach-
ten Sie bei der Caritas. Was bedeutet der Katho-
lischen Kirche die Caritas?

Theologisch ist seit den Zeiten der Urkirche in Jerusalem
alles klar: Caritas, der Dienst am Nächsten, ist wie die
Verkündigung des Glaubens und die Feier der Sakramen-
te ein Auftrag Jesu an seine Kirche in allen ihren Gliede-
rungen, von der Pfarrgemeinde bis zum Vatikan. Caritas
ist Wesensäußerung der Kirche. In praktischer Hinsicht
sind meine Wünsche natürlich nahezu grenzenlos, an die
kirchlichen Finanzdirektoren ebenso wie an die Pfarrer,
Mitarbeiter in der Pastoral und natürlich an die Bischö-
fe, die ja bei ihrer Bischofsweihe versprochen haben „Vä-
ter der Armen“ zu sein. Es geht dabei keineswegs nur um
finanzielle Unterstützung. Die bekommen wir auch,
ohne sie könnten wir zum Beispiel nicht das flächend-
eckende Netz der Allgemeinen Sozialberatung aufrecht-
erhalten, denn dafür gibt es sonst keine Zuschüsse.

Was war die schönste Erfahrung in Ihrer langen
Zeit bei der Caritas in Augsburg und München?

Das große Engagement unserer haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Tag für Tag, oft
über Jahrzehnte. Die Erfahrung, dass sich so viele Men-
schen für die Caritas engagieren, beruflich, ehrenamt-
lich, mit Spenden. Auch die Zufriedenheit und Dankbar-
keit von Menschen in den Pflegeheimen oder Be-
hindertenwerkstätten. Die Solidarität unter den Wohl-
fahrtsverbänden. Gerade die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit in der Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen
und freien bzw. der Freien Wohlfahrtspflege war hilf-
reich und wohltuend.

Woran erinnern Sie sich ungern?

An den heftigen Streit, den wir 2004 mit der Regierung
Stoiber wegen der Kürzungsmaßnahmen austragen
mussten. Und an die manchmal bedrückende Feilscherei
mit Kostenträgern um Bruchstellen von Cents, wenn
es doch um die Hilfe für Menschen geht. Ich sehe
durchaus die Finanzprobleme der Kostenträger. Aber
es wäre in Deutschland genug Geld für Menschen in
Not da, wenn wir ein solidarisches Steuersystem und
solidarisch finanzierte Sozialversicherungssysteme hät-
ten, kurz: mehr soziale Gerechtigkeit.

Welche sozialen Herausforderungen sehen Sie für
die nächste Zeit?

Da kann ich nur Stichworte nennen. Den Stellenwert
des Sozialbereichs, der sozialen Organisationen in Po-
litik und Wirtschaft ernst zu nehmen und sozial zu han-
deln, scheint mir das Wichtigste. Nicht um der Organi-

sationen willen, sondern um der Menschen willen, die
sie brauchen, um menschenwürdig leben zu können.
Gesellschaftlich geht es um Inklusion, nicht nur für Men-
schen mit Behinderung, sondern um die Teilhabe aller
Menschen am kommunalen, staatlichen, gesellschaftli-
chen und politischen Leben. Das erfordert Mitbestim-
mung und die Ermöglichung von Bürgerschaftlichem
Engagement. Aber auch die Bereitschaft der Menschen,
sich engagieren zu wollen, muss wachsen. Dazu müssen
die Rahmenbedingungen stimmen, da ist Einiges zu tun,
auch gesetzlich. Dass Armut, insbesondere Altersarmut
und Kinderarmut, auch in Bayern zunimmt, erfordert so-
zialpolitische Maßnahmen. Ebenso die Integration von
Langzeitarbeitslosen, hier plädiere ich für einen zweiten
Arbeitsmarkt. Hinter allem steht natürlich die Gefahr,
dass unser Wirtschafts- und Finanzsystem irgendwann
noch mehr Schaden nimmt und sich das gerade wieder
auf die sozial Schwächsten und den Sozialbereich aus-
wirkt. Offenbar haben manche Banken nichts gelernt aus
dem Crash, den sie verschuldet haben und die Politik
ist nicht in der Lage, die Finanzmärkte zu zügeln.

Welche Sorgen treiben Sie sonst noch um?

Der Papst hat schon Recht, wenn er dauernd vor einem
um sich greifenden Relativismus warnt. Nicht alles ist
gleich gut, nicht alles, was er kann, darf der Mensch
auch tun. Vor zwölf Jahren, als ich meinen Dienst in
dieser Funktion angetreten hatte, hat mich ein Journa-
list gefragt, was denn das Proprium der Caritas sei. Ich
habe damals geantwortet: „Es ist das christliche Men-
schenbild. Die Würde des Menschen ist ihm nicht von
anderen verliehen oder zugebilligt, sondern besteht da-
rin, dass er Geschöpf Gottes ist. Dies ist sein Ursprung
und sein Ziel. Dazu gehört aber auch für Staat und Ge-
sellschaft die Pflicht, ein menschenwürdiges Leben für
alle zu ermöglichen.“ Das würde ich auch heute so sa-
gen. Es ist wichtiger denn je. Die Zulassung der Prä-
implantationsdiagnostik durch die Mehrheit des Deut-
schen Bundestages zum Beispiel war falsches Signal
in die Gesellschaft. Von Zeit zu Zeit flammt die
Euthanasiedebatte auf.  Wie ist es um die Würde des
Menschen bestellt, wenn Pflegesätze oder Vergütungen
so knapp gehalten sind, dass eine Pflege in Würde
immer schwieriger wird? Wenn unsere Gesellschaft
Menschen die Möglichkeit, mit Arbeit ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen auf Dauer vorenthält? Und der
Staat die Lohnersatzleistungen so knapp bemisst, dass
eine Teilhabe in der Gesellschaft nur schwer möglich
ist? Wie ist es um die Würde junger Menschen bestellt,
die nicht einmal den Einstieg in das Berufsleben schaffen,
weil nicht genug Geld und wohl auch nicht der politi-
sche Wille zu ihrer Förderung da ist?

Das Interview führte Bernd Hein.
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Sozialausgaben steigen weiter

Anzeige -

Bayerischer Landkreistag. Die
Sozialausgaben der bayerischen
Kommunen sind innerhalb eines
Jahrzehnts um  etwa die Hälfte ge-
stiegen. Behindertenhilfe, Kinder-
und Jugendhilfe, Leistungen für Ar-
beitslose, Grundsicherung im Alter
und anderes verschlangen nach An-
gaben des Bayerischen Landkreis-
tages im vergangenen Jahr 5,4 Mil-
liarden Euro – gut 1,8 Milliarden
mehr als die 3,6 Milliarden noch im
Jahr 2000. Das von den Kommunen
geforderte Kostenentlastungsgesetz
jedoch ist in weiter Ferne. „Wir wer-
den mit allen politischen Mitteln
darum kämpfen, dass wir diese
Schieflage beseitigen können“, sag-
te Landkreistagspräsident Jakob
Kreidl. Die Kostenexplosion hat
zwei Hauptursachen: Einen Großteil
der Sozialausgaben machen die Hil-
fen für Behinderte sowie Kinder und
Jugendliche aus. Die von den Bezir-
ken bezahlte sogenannte Einglie-
derungshilfe für Behinderte kostete
2010 allein zwei Milliarden Euro.

Die Kinder- und Jugendhilfe wird
von Landkreisen und kreisfreien
Städten gezahlt und schlug mit 1,34
Milliarden Euro zu Buche. „Das ist
im Vergleich zum Jahr 2000 ein Plus
von 51,4 Prozent“, sagte Kreidl. Die
Kostenexplosion hat Folgen für die
Bürger: Da die Einnahmen nicht so
schnell steigen wie die Ausgaben,
müssen die Gemeinden Gebühren
erhöhen und an anderer Stelle spa-
ren. „Manche gemeindlichen Ein-
richtungen können nicht mehr auf-
recht erhalten werden“, warnt
Kreidl. Denn die Bezirke geben ihre
Kosten an die Landkreise und kreis-
freien Städte weiter. Die Kreise wie-
derum reichen diese Kosten über die
Kreisumlage an die Gemeinden wei-
ter. Die Forderung nach einer Ent-
lastung eint die Kommunalpolitiker
parteiübergreifend. Auch der Nürn-
berger Oberbürgermeister Ulrich
Maly als neuer bayerischer Städte-
tagvorsitzender sagte, er werde die-
se Forderung „natürlich weiter-
verfolgen“.

Hartz IV-Empfänger
profitieren wenig

vom Rückgang der
Arbeitslosigkeit

Bayerischer Landkreistag.
Der Deutsche Landkreistag hat
die Daten zur Entwicklung der
Hartz IV-Empfängerzahlen mit
den Länderwerten für den Mo-
nat August veröffentlicht. Die
Fünf-Jahres-Bilanz zeigt einen
lediglich geringen Rückgang
der SGB II-Empfängerzahlen
von 6,8 auf 6,3 Millionen (mi-
nus 14,6 Prozent), während
allerdings im selben Zeitraum
die Arbeitslosigkeit von 4,37
auf 2,95 Millionen Personen
(minus 32,6 Prozent) und da-
mit erheblich stärker gesunken
ist. Der Anteil der SGB II-
Leistungsempfänger an den
Arbeitslosen ist von 64 Prozent
vor fünf Jahren auf 71 Prozent
angestiegen. Diese Betrach-
tung zeigt, dass die Hartz IV-
Empfänger vom Rückgang der
Arbeitslosigkeit nur wenig pro-
fitieren und sich damit die
Kluft zwischen Hartz IV-Emp-
fänger- und Arbeitslosenzahlen
weiter vergrößert.
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Langzeitarbeitslose weiter aktiv fördern
Diakonie. Aus Sicht des Bundes-
verbandes Diakonie muss die positi-
ve Entwicklung am Arbeitsplatz ge-
nutzt werden, um gerade jetzt Lang-
zeitarbeitslose intensiv zu unterstüt-
zen. „Menschen mit gesundheitlichen
Problemen, mit niedriger Qualifika-
tion, mit sozialen Schwierigkeiten
brauchen Förderung, um im Arbeits-
leben wieder Fuß zu fassen. Dazu
sind finanzielle Mittel und ein langer
Atem notwendig. Die Bundesregie-
rung setzt stattdessen die Kürzungs-
politik in diesem Bereich weiter fort
und streicht bei den Eingliederungs-

mitteln fast eine Milliarde Euro“, kri-
tisierte Diakonie-Präsident Johannes
Stockmeier anlässlich der Haushalts-
debatte im Bundestag. Die Diakonie
appelliert an die Bundesregierung, die
Mittel zur Förderung von Langzeit-
arbeitslosen nicht weiter zu kürzen.
„Wir setzen uns für den Ausbau ei-
nes sozialen Arbeitsmarktes ein. Wir
brauchen sozialversicherungspflich-
tige, öffentlich geförderte Beschäfti-
gung, die Menschen mit Schwierig-
keiten eine Chance auf Integration
und soziale Teilhabe eröffnet“, beton-
te Stockmeier.

Projektideen
gegen Armut

Diakonie. Zwei Monate nach
dem Start ihrer gemeinsamen
Initiative gegen Armut vermel-
den die bayerische Landeskirche
und die Diakonie mehr als 100
Projektideen. Ausgestattet mit
drei Millionen Euro wolle „f.i.t.“
(fördern - initiativ werden - teil-
haben) Projekte finanzieren, die
Alleinerziehenden, Jugendli-
chen, Senioren und Migraten
helfen, der Armutsfalle zu ent-
kommen, teilten Landeskirche
und Diakonisches Werk mit.
Unterstützung erhielten jedoch
nur Projekte, die von einer Kir-
chengemeinde und einer diako-
nischen Einrichtung gemeinsam
durchgeführt würden. „Mit die-
sem Andrang hat keiner von uns
gerechnet“, sagte die Leiterin der
Koordinationsstelle in Nürn-
berg, Sabine Böhlau. Ziel der
Initiative ist es laut der Mittei-
lung, durch ein unbürokratisches
Antragsverfahren die Engagier-
ten vor Ort zu unterstützen und
auch kleineren Projekten eine
Chance zu geben. Bisherige Pro-
jektvorschläge sind beispiels-
weise Gesprächsgruppen für
junge alleinerziehende Mütter,
die von älteren Besucherinnen
Tipps bekommen, oder Kontakt
zu ausländischen Familien über
Diakonie-Kindergärten herzu-
stellen.

Diakonie. Im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Nürnberger Kirche
St. Sebald wurde der neue Präsident des Diakonischen Werkes Bayern,
Michael Bammessel, eingeführt. In seiner Predigt vor mehr als 300 gelade-
nen Gästen, darunter auch Landesbischof Johannes Friedrich, beschrieb der
ehemalige Nürnberger Stadtdekan den deutschen Sozialstaat als „Kampf-
platz“, in dem ein ständiges Ringen zwischen den vielen Akteuren stattfän-
de. „Außenstehenden ist manchmal nicht klar, wie viel Streit es mit sich
bringen kann, wenn darum geht, anderen zu helfen.“ Bammessel kündigte
an, dass die Diakonie auch in Zukunft kämpfen werde: „Nicht für sich selbst.
Die Diakonie ist nicht gerufen, für den Selbsterhalt zu kämpfen, sondern
für Menschen, die nicht selbst kämpfen können - z.B. demenzkranke Men-
schen, deren Betreuung endlich besser finanziert werden muss.“ Die poli-
tisch Verantwortlichen forderte er ebenso wie die Mitarbeitenden in der
sozialen Arbeit auf, die Achtung vor dem Gegenüber nicht zu verlieren.
„Jeder Mensch ist ein Spiegelbild Gottes. Wir reden immer über Menschen,
die Gott uns anvertraut hat.“

Diakoniepräsident
eingeführt
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Abzweigung von Kindergeld:
Keine Schikane, sondern Gesetzesvollzug

Krippenausbau: Staat darf Kosten für Krippen nicht ignorieren

Bayrischer Städtetag. Bayerischer
Städtetag und Bayerischer Landkreis-
tag haben 2010 den Kommunen emp-
fohlen, bei der zuständigen Familien-
kasse einen Antrag auf Abzweigung
des Kindergeldes zu stellen, wenn der
Unterhalt des behinderten Kindes
vollständig aus der kommunalfinan-
zierten Grundsicherung getragen
wird und damit die Eltern vollstän-
dig von ihrer Unterhaltspflicht entlas-
tet werden.  Damit sind die Fälle ge-
meint, in denen die Kommune so-
wohl die Lebenshaltungskosten als
auch die Miete und Heizung für das
behinderte Kind im Hause der Eltern
bezahlt, die Eltern aber weiterhin das
Kindergeld erhalten. Für diesen Fall
sieht das Einkommensteuerrecht vor,
dass derjenige, der den Unterhalt voll-
ständig trägt, einen Abzweigungsan-
trag an die Familienkasse stellen
kann. Dies hat der Bundesfinanzhof
in mehreren Urteilen klar bestätigt.
Die Kommunen sind danach eindeu-

tig berechtigt, in solchen Fällen das
Kindergeld durch die Familienkasse
an sich abzweigen zu lassen. Darüber
hinaus ist jede Kommune zur sparsa-
men und wirtschaftlichen Haushalts-
führung verpflichtet und muss daher
alle Einnahmemöglichkeiten aus-
schöpfen. Auf Kritik stieß auch die
Tatsache, dass die Eltern behinderter
Kinder, wenn sie einen Abzwei-
gungsantrag der Kommune vermei-
den wollen, Belege über Zuwendun-
gen an ihre Kinder vorlegen müssen.
Entsprechend ihrer Hinweispflicht in
der Sozialhilfe haben die Städte re-
gelmäßig vor dem Abzweigungsan-
trag den Eltern Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben. Denn sofern die
Eltern ihrem behinderten Kind über
die von der Kommune erfüllte Un-
terhaltspflicht hinaus weitere Leistun-
gen haben zukommen lassen, zum
Beispiel mit Ausflügen, Urlaubsauf-
enthalten, Geschenken, wird die
Kommune auf einen Abzweigungs-

antrag verzichten. Alles, was über den
gesetzlichen Unterhalt hinausgeht,
kommt dem Kind ebenfalls zu Gute.
Sofern weitergehende Aufwendun-
gen für das Kind belegt werden sol-
len, geht es darum festzustellen, ob
die Kommune tatsächlich alleine den
Unterhalt des behinderten Kindes
deckt, oder ob die Eltern neben den
Lebenshaltungs- und Mietkosten wei-
tere Aufwendungen haben. Alterna-
tiv könnten Eltern auch darauf ver-
zichten, von ihrem behinderten Kind
Miete zu verlangen. In diesem Fall
gewähren sie ihrem Kind Unterhalt
in Form von Unterkunft und Heizung.
Damit erfüllen sie zu einem Teil ihre
gesetzliche Unterhaltspflicht. In die-
sem Fall kann die Kommune keinen
Abzweigungsantrag an die Familien-
kasse mehr stellen.

Bayrischer Städtetag. Der Bayer-
ische Städtetag setzt sich weiter für
eine angemessene staatliche Betei-
ligung beim Krippenausbau ein. Er
erwartet vom Ministerpräsidenten,
die im Bildungsgipfel vereinbarte
gemeinsame Überprüfung der Be-
triebskosten durchzuführen. Derzeit
setzen die Städte noch auf eine
verhandlungsweise Umsetzung des
Konnexitätsanspruchs beim Krip-
penausbau gegenüber dem Freistaat
Bayern. Ziel dieser Gespräche soll
es sein, dass sich Bund, Freistaat und
Kommunen – wie im Krippengipfel
seinerzeit vereinbart – mit jeweils
einem Drittel an dem Krippenaus-
bau beteiligen. Aktuell sieht das Ver-
hältnis aber bestenfalls nach einer
staatlichen Beteiligung in Höhe von

etwa 40 Prozent und einer kommu-
nalen Belastung in Höhe von 60 Pro-
zent aus. Die neue, mit der Einfüh-
rung eines Krippenplatzanspruchs
ab 1. August 2013 aufgekommene,
Dynamik und die dadurch verur-
sachten kommunalen Kosten dürfen
nicht länger vom Staat ignoriert wer-
den. Der Hintergrund: Ohne echte
Beteiligung der Kommunen haben
Bund und Länder im Krippengipfel
neue quantitative Vorgaben für die
Betreuung von Kindern unter drei
Jahren beschlossen. Dabei wurde
zwar eine Kostendrittelung zwi-
schen Bund, Ländern und Kommu-
nen vereinbart. Jedoch wurde bei der
Kostenabschätzung zum Nachteil
der Städte und Gemeinden bei allen
drei Stellgrößen zu niedrig ge-

schätzt: den Investitionskosten pro
Krippenplatz, den Betriebskosten
pro Kind und Jahr und dem Bedarf
an zusätzlichen Plätzen. Bei den
Investitionskosten konnte die kom-
munale Seite den Freistaat ausdrück-
lich loben, es bleibt aber Kritik bei
den Betriebskosten: Die Kommunen
erwarten, dass Bund und Land ge-
meinsam zwei Drittel beitragen müs-
sen. Zunächst müssen – gemeinsam
– die tatsächlichen Kosten festge-
stellt werden. Hierzu steht der Mi-
nisterpräsident bei den Kommunen
seit dem Bildungsgipfel im Wort.
Daran hat der Städtetag vor kurzem
erneut erinnert. Dann muss der Frei-
staat, soweit der Bund seinen Anteil
nicht aufstockt, entsprechend ein-
springen.
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Verantwortung  von Staat und Kommunen für Inklusion
Bayerischer Städtetag. Der Bayer-
ische Landtag hat im Juli zur Um-
setzung der UN-Behindertenrechts-
konvention eine Änderung des
Schulrechts beschlossen. Damit trägt
der Freistaat seiner Verantwortung
für die Umsetzung der Inklusion
nicht ausreichend Rechnung. Der
Gesetzgeber drückt sich weitgehend
um die Finanzierungsfolgen seines
Gesetzes und lässt die Kommunen
bei der Bewältigung der Mehrkos-
ten im Stich. Das Prinzip der Inklu-
sion ist natürlich zu begrüßen. Aber
mit einem Gesetz allein ist es nicht
getan. Wenn der Staat Inklusion will
und wenn Inklusion funktionieren
soll, muss der Staat Inklusion aus-
reichend finanzieren. Aber genau
daran hapert es. Das Inklusions-

gesetz missachtet seit dem Jahr 2004
in der Bayerischen Verfassung gel-
tende Konnexitätsprinzip. Obwohl
es bei den Kommunen erhebliche
Mehrkosten auslöst, drückt sich der
Staat vor dem Einsatz der Kosten.
Der Freistaat bestreitet sogar, dass
sich aus dem Gesetz für die Kom-
munen überhaupt zusätzliche Ver-
pflichtungen ergeben.

Inklusion wird zunächst für doppel-
te Kosten sorgen: Wenn weniger
Kinder Förderschulen besuchen,
weil sie Inklusionsangebote an Re-
gelschulen nutzen, bedeutet dies,
dass doppelte Kosten auflaufen. Die
Strukturen der gut ausgebauten För-
derschulen werden weitergeführt,
auf der anderen Seite entstehen neue

höhere Kosten für Regelschulen,
etwa durch Einbau von Aufzügen,
Schaffung von Barrierefreiheit und
durch Personalkosten für Schul-
betreuer. Hier fließen bereits Kosten
aus unterschiedlichen Etats zusam-
men. Es braucht nur den Mut zu ei-
ner neuen Organisation des Finan-
zierungssystems. Die Finanzierung
von Aufgaben für die Betreuung von
Menschen mit Behinderung läuft
derzeit über die Sozialhilfeetats der
Bezirke, über den Etat es Sozialmi-
nisteriums, den Etat des Kultusminis-
teriums und die Haushalte von Städ-
ten, Gemeinden und Landkreisen als
Sachaufwandsträger. Da sich nun mit
der Inklusion Aufgaben neu vertei-
len, muss auch die Kostentragung neu
zugeschnitten werden.

B Ü C H E R

Michael Stollberg
Die Geschichte der Palliativmedizin
Medizinische Sterbegeleitung von 1500 bis heute
Mabuse-Verlag 2011; 303 Seiten; 29,90 Euro
ISBN 978-3-940529-79-4

Gute medizinische Sterbebegleitung und ein menschen-
würdiger Tod besitzen in unserer Gesellschaft einen
hohen Stellenwert. Auch in früheren Jahrhunderten be-
mühten sich Ärzte und Pflegekräfte, Sterbenden einen
qualvollen Tod zu ersparen – nur wissen wir darüber
noch sehr wenig. Dieses Buch verfolgt erstmals die
Geschichte der Palliativmedizin von der Renaissance bis
zur Gegenwart. Anhand zahlreicher Quellen beschreibt
es die lange Tradition der Sorge um das körperliche und
seelische Wohl der Sterbenden ebenso wie die alltägli-
che Praxis im Sterbebett. Der Autor beleuchtet den
Umgang mit ethischen Fragen, die bis heute nichts an
Dringlichkeit verloren haben.

BAG Gemeinsam leben – gemeinsam lernen e.V.
(Hrsg.)
Ungehindert Kind – Kinderrechte und Behinderung
Ein Lese- und Praxisbuch für Eltern
Mabuse-Verlag 2011; 260 Seiten; 15,60 Euro
ISBN 978-3-940529-69-5

Eltern von Kindern mit Behinderungen erfahren häu-
fig, dass ihre Söhne und Töchter an eigentlich nahelie-
genden Orten nicht selbstverständlich erwartet werden:
nicht in der Kindertagesstätte oder in der Schule, nicht
im Sportverein, der Musikschule, der Jugendgruppe,
auf einer Jugendfreizeit oder im Jugendzentrum. Kin-
dern mit Behinderungen werden stattdessen häufig ge-
sellschaftliche Orte zugewiesen, die sie sich nicht aus-
gesucht haben und die sie von Gleichaltrigen abson-
dern. In Beiträgen und Interviews beleuchtet dieses
Praxis- und Lesebuch allgemeinverständlich die De-
batte zur Umsetzung von Menschenrechten für Kin-
der mit Behinderungen. Dem stellt es die Erfahrungen
der Betroffenen gegenüber und diskutiert neue, ge-
meinsame Ansätze, mit denen eine Besserung erreicht
werden kann.
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Pflege braucht bewährte Strukturen
Verband der bayerischen Bezirke.
Die Frage einer Neuregelung der ge-
spaltenen Aufgabenverantwortung
der Hilfe zur Pflege zwischen den
Landkreisen und kreisfreien Städten
für die ambulanten Leistungen und
den Bezirken für die voll- und teil-
stationären Leistungen sorgt für
Diskussionsstoff. Der Verband der
bayerischen Bezirke warnt hier
immer wieder vor unausgegorenen
Schnellschüssen. Eine Verlagerung
der Aufgabenzuständigkeit für die
Leistungen der stationären Hilfe zur
Pflege auf die örtlichen Sozialhilfe-
träger wäre jedenfalls ein Schritt in
die falsche Richtung. Viele Landkrei-
se und kreisfreien Städte wären mit
der Übernahme der mehr als 30.000
Leistungsberechtigten und einem
Volumen der Nettozweckausgaben
der stationären Pflege von über 400
Millionen Euro finanziell und ver-
waltungsmäßig überfordert. In der
ambulanten Hilfe zur Pflege sind die
örtlichen Träger bislang nur für 6.662
Leistungsberechtigte zuständig. Die-

se konzentrieren sich zudem in den
bayerischen Großstädten. Auf die 71
Landkreise entfallen hingegen nur
rund 1.770. Im Durchschnitt kommen
damit auf jeden Landkreis nur 25
Leistungsberechtigte. Bei einer Auf-
gabenverlagerung auf die örtliche
Ebene ginge daher die jahrzehntelan-
ge Sachkompetenz der sieben spezi-
alisierten Fachverwaltungen der Be-
zirke ebenso verloren wie das erheb-
liche Synergiepotential. Gleichzeitig
wäre die Entstehung einer Vielzahl
neuer Abgrenzungsprobleme verbun-
den mit zusätzlichem Verwaltungs-
aufwand unvermeidlich. Wenn die
Aufgabenverantwortung für die ge-
samte Hilfe zur Pflege auf einer Ebe-
ne zusammengeführt werden soll,
dann dort, wo die größere Sachkom-
petenz und Erfahrung liegt. Die Be-
zirke sind bereit und in der Lage, ent-
sprechend den Überlegungen des
Bayerischen Staatsministeriums für
Arbeit und Sozialordnung, Familie
und Frauen, auch den ambulanten
Aufgabenbereich der Hilfe zur Pfle-

ge mit rund 6.700 Leistungsberech-
tigten zu übernehmen. Dies hätte über
die Verschlankung der Verwaltungs-
strukturen hinaus erhebliche Vortei-
le. So wäre dazu kein zusätzlicher
Finanzausgleich notwendig. Abgren-
zungsprobleme zwischen ambulanter
und stationärer Hilfe zur Pflege ei-
nerseits und Hilfe zur Pflege und Ein-
gliederungshilfe andererseits könnten
mit einem Schlag gelöst werden. Die
Aufgabenkonzentration auf der Be-
zirksebene wäre zudem ein wichtiger
Schritt zu einem überregional ver-
gleichbaren Versorgungsniveau und
den betroffenen Menschen stünde
endlich ein umfassend zuständiger
Ansprechpartner für alle Leistungen
der Pflege und der Eingliederungs-
hilfe nach dem SGB XII zur Verfü-
gung.

Ausbau der Kinderbetreuungsplätze läuft auf Hochtouren

Bayerischer Gemeindetag. „Bayerns
Gemeinden, Märkte und Städte bauen
seit Jahren intensiv und bedarfsgerecht
Betreuungsplätze für Kinder in Kinder-
krippen und Kindergärten aus. So ist die
durchschnittliche Betreuungsquote un-
ter dreijährige Kinder von 13,9 Prozent
Anfang 2008 innerhalb von nur drei
Jahren auf 23,9 Prozent Anfang 2011
gestiegen. Damit ist dem Bedarf der Eltern von
Kleinkindern an Plätzen für außerfamiliäre Betreu-
ung in den ländlichen Räumen wohl weitgehend
Rechnung getragen worden“, sagte Gemeindetags-
präsident Dr. Uwe Brandl. Scharfe Kritik übte er an
den Aussagen einer Studie der Bertelsmann Stiftung,
die in einem Ländervergleich ein Ranking der Ganz-
tagsangebote ost- und westdeutscher Bundesländer

gelistet hat. Bayern liegt danach auf ei-
nem der letzten Plätze. „Dieses Ranking
geht an den bayerischen Verhältnissen
vorbei. Die Studie hat nämlich  nur ge-
fragt, wie viel Prozent der Kinder ganz-
tags betreut werden. Der konkrete Be-
darf wurde dagegen nicht ermittelt. Das
ist aber das Entscheidende. Wie viele El-
tern wünschen welche Zeitfenster für die

Betreuung ihrer Kinder und können diese Bedarfe
vor Ort auch befriedigt werden? Denn was nützt
eine Einrichtung im Bayerischen Wald oder im All-
gäu, die rund um die Uhr geöffnet hat und demzu-
folge bei jedem Ranking an der Spitzengruppe
steht, aber Eltern in diesen Orten lediglich einen
Betreuungsbedarf von maximal fünf Stunden be-
kunden?“
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Keine Ausreden mehr: Regionale
Armutsberichterstattung ist möglich

Regionale Bündnisse gegen Armut in den Städten und Landkreisen

Caritas. „Aber bei uns ist das doch
anders!“ Diese Äußerungen von
Lokalpolitikern hören Mitarbeiten-
de der Caritas öfter, wenn sie das
Thema Armut ins Gespräch bringen.
Und meist fügen die Politiker dann
hinzu: „Außerdem gibt es keine Zah-
len für unseren Stadt und unseren
Landkreis.“ Da haben sie Recht,
denn die Sozial- und Armutsberichte
von Bund und Land enthalten in der
Regel nur wenige Daten für die
Kommunen und Landkreise. Aber es
gibt diese Daten. Der Landes-Cari-

tasverband hat Links zu folgenden
Datenreihen veröffentlicht, die im
Internet frei zugänglich sind: Ar-
mutsrisikoquote,  Lohn-/Einkom-
mensteuer nach Größenklassen, Ver-
fügbares Einkommen der privaten
Haushalte, Arbeitslosigkeit, Gering-
fügig entlohnte Beschäftigte (Mini-
jobs), Erwerbsfähige Hilfebedürf-
tige, Nicht erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige,  Bedarfsgemeinschaften,
Sozialhilfe, Privatverschuldung,
Schulabgänger als allgemeinbilden-
den Schulen ohne Hauptschulab-

schluss, Renten. Aus diesen Daten
kann man sich für jeden Landkreis
und für jede kreisfreie Stadt in Bay-
ern einen mit Zahlen hinterlegten
Armutsbericht zusammenstellen.
Link: http://www.lvbayern.caritas.de/
80382.html.

Caritas. Bei der 5. Bayerischen
Armutskonferenz der Freien Wohl-
fahrtspflege am 20. Juli 2010 in
München waren sich die 150 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer einig:
Um die zunehmende Armut in Bay-
ern nachhaltig verhindern und be-
kämpfen zu können, braucht es ei-
nen dauerhaften Zusammenschluss
der relevanten Akteure auf allen
politischen Ebenen. Dabei wurde
auch die kommunale Ebene ange-
sprochen. In einigen Landkreisen
und Städten gibt es bereits Initiati-
ven für regionale Bündnisse, Ar-
mutskonferenzen, Runde Tische o.
ä. Armutskonferenzen gibt es zum

Beispiel in Augsburg, Günzburg,
Kelheim, Landshut, München, Neu-
Ulm, Nürnberg und  Würzburg Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der bayernweiten Armutskonferenz
befürworteten die Verstärkung die-
ses regionalen Engagements. Die
Versammlung rief dazu auf, in den
nächsten Jahren in möglichst vie-
len Städten und Landkreisen „Re-
gionale Bündnisse gegen Armut“ zu
gründen. So soll ein dauerhafter Zu-
sammenschluss von Organisationen
und Institutionen, die sich der
Armutsbekämpfung und der Ar-
mutsprävention in der praktischen
sozialen Arbeit und im sozialpoli-

tischen Engagement widmen, er-
reicht werden. Organisationen und
Institutionen müssen unabhängig
von ihrer politischen oder weltan-
schaulichen Orientierung gemein-
sam im Kampf gegen Armut und
Ausgrenzung agieren. Hauptauf-
gaben dieser Bündnisse sollen das
Lobbying, die Information, die
Politikberatung, die Anregung von
neuen Initiativen und die Vernetzung
der bestehenden Einrichtungen so-
wie die Fortbildung der haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in sozialen Einrich-
tungen hinsichtlich Armutssensi-
bilität sein.

Anzeige -
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AUSGEZEICHNET: Als Dank für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Pfarrei und bei der Caritas überreichte Staatssekretär
Markus Sackmann den „Ehrenamtsnachweis Bayern“ an Gabriele Witt aus Gmund (r.) und Terezija Goldbeck aus Eichenau.    Foto: Plössel

Wertvolles Ehrenamt
Caritas. Terezija Goldbeck aus Eichenau  und Gabriele
Witt aus Gmund sind von Staatssekretär Markus Sack-
mann mit dem „Ehrenamtsnachweis Bayern“ ausge-
zeichnet worden. Die beiden Frauen bekamen die Aus-
zeichnung stellvertretend für die vielen Tausend Frau-
en und Männer, die in Kirche und Caritas ehrenamtlich
tätig sind. Terezija Goldbeck sei nicht nur in der Ka-
tholischen Pfarrei zu den Heiligen Schutzengeln in
Eichenau tätig, sie sei auch selbst ein „Schutzengel für
viele kranke Menschen in der Pfarrei“, sagte Sackmann.
Goldbeck leitet den ökumenischen Krankenhausbe-
suchsdienst mit 30 Ehrenamtlichen, baute einen weite-
ren Besuchsdienst für ein Pflegeheim auf und hilft re-
gelmäßig in der Senioren-Begegnungsstätte des katho-
lischen Kranken- und Altenpflegevereins mit. Gabriele
Witt, studierte Sozialpädagogin, arbeitet ehrenamtlich
in der Schuldnerberatung des Münchner Caritas-Zen-
trums Innenstadt mit. Dabei ist für sie die soziale und
persönliche Begleitung der Menschen ein wichtiger

Punkt, denn Überschuldung sei, so der Staatssekretär,
nicht nur ein finanzielles Problem, es kommen immer
noch viele andere Umstände dazu. Der „Ehrenamts-
nachweis Bayern“ war vom Landes-Caritasverband und
vom Katholischen Frauenbund initiiert und zusammen
mit dem Bayerischen Sozialministerium entwickelt. Er-
halten können den Nachweis alle Ehrenamtlichen, die
in ihrer Pfarrei oder einer sozialen Organisation min-
destens 80 Stunden jährlich tätig sind. Neben einer Ur-
kunde kann auch ein Beiblatt ausgestellt werden, das
eine genaue Beschreibung der ehrenamtlichen Tätig-
keit enthält und die dafür nötigen Kompetenzen. Lan-
des-Caritasdirektor Prälat Karl-Heinz Zerrle: „Diese Be-
schreibung ist besonders bei Bewerbungen wichtig. Un-
ternehmen legen heute zunehmend Wert auf soziale
Kompetenzen.“ Seit der Einführung des Nachweises
2009 haben die Pfarreien, die Caritas und andere ka-
tholische Organisationen fast 2.000 Ehrenamtsnach-
weise ausgestellt.




